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631
Anlage

zu Nr. 2.4 zu § 7

Einführende Hinwelse
zur Durchführung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen

l Allgemeiner Teil
1.1 Zu den Nutzen-Kosten-Untersuchungen (NKU) zählen

- Kosten-Nutzen-Analysen (KNA);
die Kosten und Nutzen der zu untersuchenden Maß-
nahmen werden möglichst in Geld bewertet und ein-
ander gegenübergestellt. Grundlage der Bewertung
sind tatsächliche, berichtigte oder zu unterstellende
Marktpreise,

- Kostenwirksamkeitsanalysen (KWA);
soweit bei Kosten oder Nutzen eine Quantifizierung
in Geld (= Monetanstorunc)) nicht möglich oder nicht
sinnvoll ist, wird eine Bewertung in nichtmonetären
Einheiten vorgenommen. Maßslab der Bewertung
sind das zugrunde gelegte Zielsystem und die Ge-
wichte der einzelnen Ziele

1.2 NKU sind Entscheidungshilfen bei der Lösung insbe-
sondere folgender Aufgaben:
- Beurteilung einer Einzelmaßnahme
- Ermittlung der optimalen Größe einer Maßnahme
- Festlegung einer Rangordnung zwischen mehreren
' Maßnahmen
- Untersuchung alternativer (sich ausschließender)

Maßnahmen.
1.3 Das in Nr. 2 dieser Hinweise erläuterte Verfahrensmu-

sler einer NKU ist so allgemein gehalten, daß es als
Ausgangspunkt f ü r alle Arten der NKU gleichermaßen
anwendbar ist. Das Verfahrenr.muster gliedert sich in 11
Stufen und behapdt-lt den cjesamten Ablau! einer NKU
vom. Vorklären der Aufgabe bis hin zur Rangordnung
der untersuchten Maßnahmen als Grundlage der Ent-
scheidung. Die Stufen 1-4 (Problemdefinition, Zielsy-
stem, Entscheidungsfeld, Vorauswahl) sind das Vorfeld
der eigentlichen NKU. Die NKU selbst umfaßt die Stu-
fen 5-11 (Erfassen von Nutzen und Kosten. Bestimmen
der Meßskala, Bewerten von quantifizierbaren Nutzen
und Kosten, Unsirherheitsfaktoren, Gegenüberstellen
von quantifizierten Nutzen und Kosten, Beschreiben der
nichtquantifizierten Nutzen und Kosten, Rangordnung
der Maßnahmen).

1.4 Die Stufen 1-4 (Vorfeld) und die Stufe S gelten für die
KNA und KWA gleichermaßen. Unterschiede ergeben
sich bei der Bewertung. Bei der KNA lii'ijen die Schwer-
punkte der Bewertung auf den Stufen 7, 8 und 9, bei der
KWA auf den Stufen 7, 8 und 11. Die Unterschiede
zwischen KNA und KWA werden bei den einzelnen
Stufen des Verfahrensmusters in Nr. 2 näher erläutert.

1.5 Die einzelnen Stufen des Verfahrensmusters sind nicht
streng voneinander zu trennen. In einfachen Fällen ei-
ner NKU können mehrere Stufen zusammengefaßt
werden.

l .6 Das Verfahren ist als iterativer Prozeß zu verstehen. Die
Ergebnisse der vorangegangenen Stufe gehen jeweils
als Grundlagedaten in die folgenden Stufen ein. Auf
diese Weise wird von Stufe zu Stufe eine zunehmende
Konkretisierung erzielt. Soweit in diesem Prozeß neue
Ergebnisse erarbeitet werden, die mit bisherigen An-
nahmen und Ansätzen nicht übereinstimmen, sind die
betroffenen vorangegangenen Stufen nochmals zu
durchlaufen (Prinzip der Rückkopplung). Dieser Rück-
kopplungsvorgang kann sich je nach der Komplexität
der zu untersuchenden Maßnahmen mehrfach wieder-
holen.

1.7 Beteiligte bei einer NKU sind Entscheidungsträger und.
Analytiker. Als Analytiker werden so lange verwal-
tungsexteme Stellen oder Personen hinzuzuziehen sein,
als eigenes geschultes Personal dafür nicht zur Ver-
fügung steht. Entscheidungsträger und Analytiker ha-
ben 'Während der gesamten Untersuchung zusammen-
zuarbeiten. Die Entscheidungsträger haben wiederholt
Teilentscheidungen (wie z. B. Bewertungen hinsichtlich
der Bedeutung einzelner Ziele) zu treffen, für die sie
Informationen der Analytiker benötigen. Umgekehrt
sind die Teilentscheidungen der Entscheidungsträger
Voraussetzung für die Arbeiten der Analytiker. Der
Schwerpunkt -der Arbeit der Analytiker liegt bei der
eigentlichen NKU, den Stufen 5-11.

1.8 In der Regel wird eine NKU als Ex-ante-Untersuchung
durch eine Ergebnisprüfung zu ergänzen sein. Hierbei
werden die auf den einzelnen Stufen getroffenen An-
nahmen überprüft.

1 .9 Als weiteres Verfahrensmuster einer NKU kann das im
Auftrage des Chefs der Staatskanzlei und des Ministers
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen erstellte „Anleitungsmaterial" dienen,
das 1974 die Arbeitsgruppe Kosten-Nutzen-Analyse
(Universitäten Münster und Mainz) als Teil in einer
Kosten-Wirksamkeits-Analyse aus dem Bereich des
Umweltschutzes zusammengestellt hat. Das ,,Anlei-
tungsmaterial" kann für den Dienstgebrauch unter Be-
zugnahme auf die ,,Einführenden Hinweise zur Durch-
führung von Nutzen-Kosten-Untersuchungen" von der
Staatskanzlei oder vom Finanzministerium des Landes
Nordrhem-Westfalen bezogen werden. Es enthält An-
leitungen zu einem systemanalytischen Untersuchungs-
prozeß mit folgenden objektbezogenen Ergänzungsein-
heiten: " •
Ergänzungseinheit „Systemanalyse Industrieansied-
lung"
Ergänzungseinheit „Systemanalyse Stadtsanierung".
Ergänzungseinheit „Systemanalyse Umweltbelastung".
Ergänzungseinheit „Systemanalyse Verkehr".

2 Erläuterungen zu den einzelnen Stufen des Verfahrens-
musters

2.1 1. Stufe: Vorklären der Aufgabe (ProblemdeHnldon)
Die Arbeiten zur Verklärung der Aufgabe richten sich
nach dem Umfang und der Komplexität der zu beurtei-
lenden Maßnahmen sowie nach der Bestimmtheit der
vorgegebenen Ziele. Bei Auftragsvergabe an Dritte ist
eine kontinuierliche Begleitung der Untersuchung si-
cherzustellen. In komplexen Fällen bedarf es vor Auf-
tragsvergabe eingehender Vorarbeiten.

2.2 2. Stufe: Konkretisierung eines Zielsystem«
(Sammeln von Zielen, Ableiten von Teilzielen, Formu-
lieren von operationalen Zielkriterien, Bewerten der
Ziele)
Beim Konkretisieren eines Zielsystems empfiehlt es
sich, schrittweise vorzugehen.

2.21 Sammeln von Zielen
Die Ausgangslage ist vielfach durch eine ungeordnete
Menge von Zielen unterschiedlicher Operationalität •
gekennzeichnet. Die Ziele können sich aus Rechtsvor-
schriften, Regierungserklärungen oder Regierungspro-
grammen, gesellschaftspolitischen Erfordernissen, der
wirtschaftlichen oder technischen Entwicklung usw. er-
geben. In einem ersten Schritt sind möglichst alle ent-
scheidungsrelevanten Ziele zu erfassen.
Beispiele:
1. Entscheidungsrelevante- Ziele einer Stadtplanung:

Verbesserung der Wohnverhältnisse, Förderung der
Industrieansiedlung, • Ausbau von Erholungsgebie-
ten, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, Ausbau
von Einrichtungen des Bildungswesens. Verbesse-
rung der kommunalen Ver- und Entsorgung, Förde-
rung der kulturellen Einrichtungen, Erhaltung des
historischen Stadtbildes u. a.

2. Ziele aus der Molkereiwirtschaft:
Verbesserung der Produktionsstruktur von landwirt-
schaftlichen Betrieben. Stärkung der Wettbewerb»-
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OO1 fähigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben, regio-
ÖO l nale Förderung der Ertragskraft von landwirtschaftli-

chen Betrieben, Förderung des Zusammenschlusses
von Molkereibetrieben zu rentableren Betriebsein-
heiten, Förderung der Modernisierung der Molkerei-
betriebe, Senkung der Verarbeitungskosten in den
Molkereibetrieben, Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der in der Molkereiwirtschaft Beschäftigten

2.22 Ableiten von Teilzielen
Die erfaßten entscheidungsreleva.nten Ziele sind in ei-
nem zweiten Schritt zu konkretisieren und zu ordnen.
Häufig werden die Ziele so allgemein formuliert sein,
daß aus ihnen möglichst konkrete Teilzieie als Unter-
ziele abgeleitet werden müssen. In der Regel sind Ziele
und Teilziele nach dem Grundsatz der Zweck-Mittel-
Relation zuordnen. Außerdem sind die betreffenden
Ziele und Teilziele nach Zielebenen zu gliedern'.

Beispiel:

Kommunale Verkehrsplanung

Verbesserung
der kommunalen

Verkehrs- •
Verhältnisse

Gewährleistung
eines

reibungslosen
Verkehrsdblaufes

Verringerung
der Umwelt-

beeintrdfhtigungen

u. a.

Verbesserung
der

Zugänqlichkeit

Erhöhung der
Leistungsfähigkeit,

Durchflußmenge

Erhöhung der
durchschnittlichen
Geschwindigkeit

Verbesserung der
Verkehrssicherheit

Verringerung der
l in fd l lgefahr für

Nicht Verkehrsteilnehmer

Verrinfjonmc) von
Lärmbelästigung und

Erschütterungen

Verringerung der
Luf tvj-runrei nujung

durch Abgase

Verbesserung der
Standortgunst von

zentralen Einrichtungen

Verbesserung der
Standortgunst von

gewerblichen Unternehmen

u. a.

Förderung
städtebaulicher
und regionaler
Entwicklungs-
vorstellungen

Vermeidung von
Störungen des städtebaulich-
funktionalen Zusammenhangs

u. a.

Gewährleistung
städtebaulicher

Entwicklungsmöglichkejten
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Im Anschluß daran sind die unterschiedlichen Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Zielen offenzulegen. In
Betracht kommen insbesondere Zielkonkurrenz und
Zielkomplementarität.
Beispiele:
1. Zielkonkurrenz kann zwischen folgenden Ziel-

paaren bestehen: Industrieansiediung - Umwelt-
schutz, Erhaltung des historischen Stadtbildes - Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse.

2 Zielkomplementarität ist gegeben bei den Zielen:
Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft - Verhin-
derung der Abwanderung von Arbeitskräften.

2.23 Formulieren von operationalen Zielknterien
Für die einzelnen, konkretisierten Teilziele sind meß-
bare Zielkriterien festzulegen. Zielkriterien bezeichnen
- eine möglichst quantitative Einheit, in weicher der

Zielerreichungsgrad gemessen werden sol!,
- ein angestrebtes Ausmaß der Zielerreichung (Min-

destnorm, Toleranzgrenzen) und
- eine angestrebte zeitliche Dimension der Zielerrei-

chung (Zeitpunkt).
Beispiele:
1. Umweltschutz:

- Bleigehalt im Ben/.in in Gramm pro Liter,
- max. 0,4 Gramm pro Liter bzw. 0,15 Gramm pro

Liter,
- ab 1. 1. 1974 bzw. 1.1. 1978.

2. Regionale Wirtsrhaftsförderung (Regionales Ak-
tionsprogramm Nr. 5 „Nördliches Ruhrgebiet-West-
münsteriand"):
- Zahl der neugeschaffenen Arbeitsplätze
- 29000
- bis 1976

2.24 Bewerten der Ziele
Während die Sammlung und Ordnung der Zieh- ' / ' im
großen Teil vom Analytiker vorgenommen wurfi*"
kann, muß die Bewertung der konkretisierten Ziele ;i
ihrem Verhältnis zueinander cjurch den Entscheiduncjs-
träger erfolgen (Gewichtung der Ziele)
Beispiel:
Bedeutung des Ziels „Erhöhung der Leistungsfähig-
keit" im Verhältnis zum Ziel „Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit" (vgl.: kommunale Verkehrsplanung,
Tz. 2.22).

2.3 3. Stufe: Bestimmen des Entscheidungsfeldes
(Gesamtheit der den Entscheidungsspielraum beein-
flussenden oder begrenzenden Gegebenheiten, Ursa-
chen und Interdependen/.en der Gegebenheiten, Pro-
gnose ihrer Entwicklung)
Das Entscheidungsfeld 'umfaßt die Gesamtheit der ob-
jektiv gegebenen Umwelterscheinungen, die den Ent-
scheidungsspielraum zwingend beeinflussen oder be-
grenzen. Hierzu zählen vor allern physische, wirtschaft-
liche, soziale, juristische und politische Umweltgege-
benheiten einschließlich ihrer Ursachen, ihrer Interde-
pendenzen und ihrer zukünftigen Entwicklung.
Beispiel:
Generalverkehrsplanung: Das Entscheidungsfeld läßt
sich grob wie folgt beschreiben: politische Ziele, inter-
nationale Absprachen, überregionale Planungen, kom-
munale Entwicklungsabsichten, raumplanerische Ziele
und Grundsätze, wissenschaftlich-technische Zielset-
zungen, wirtschaftliche Zielsetzungen, Entwicklungs-
stand der Technik, bestmögliche Ausnutzung vorhan-
dener Anlagen, bisherige Erfolge und Leistungen ande-
rer Länder, Leistungsgrenzen der Industrie, personelle
und finanzielle Möglichkeiten usw.

2.4 4. Stufe: Suche, Darstellen und Vorauswahl der in der
weiteren Analyse zu untersuchenden Maßnahmen
(Problemlösung)
Die bisherigen Untersuchungsergebnisse der Stufen 2
und 3 ermöglichen eine gezielte Suche sowie die Vor-
auswahl der im weiteren Verlauf zu analysierenden
Maßnahmen. Diejenigen Maßnahmen, die außerhalb

des Entscheidungsfeldes liegen oder offensichtlich mit CQ4
dem Zielsystem nicht übereinstimmen, sind auszuson- Dw l
dem. Eine solche Vorauswahl kann den Umfang der
Untersuchungen ganz erheblich reduzieren Die Ent-
scheidung über die Aussonderung kann nur in enger
Zusammenarbeit von Entscheidungsträger und Analyti-
ker getroffen werden.
Beispiele:
1. Wirtschaftsförderung: Eine Maßnahme ist abzuleh-

nen, weil die das Ziel „Schaffung von x zusätzlichen
Arbeitsplätzen" offensichtlich nicht eneicht.

2. Kerntechnik: Der Bau eines Kernreaktors an einem
Fluß kann aus Gninden des Umweltschutzes nicht
realisiert werden (Störung des biologischen Gleich-
gewichtes und Klimaveränderung).

2.5 5. Stufe: Erfassen und Beschreiben der entscheidungs-
relevanten Vorteile (Nutzen) und Nachteile (Kosten)
der Maßnahmen: Prognosen der Auswirkungen der
Maßnahmen für den Fall ihrer Verwirklichung und
Nichtverwirklichung
Ei,ne Entscheidungsfindung setzt die Kenntnis mög-
lichst aller Vor- und Nachteile der Maßnahmen voraus.
Aufgabe dieser Stufe ist daher, alle in der Volkswirt-
schaft anfallenden Kosten und Nutzen der Maßnahmen
zu ermitteln, wem auch immer sie erwachsen können.
Es genügt also nicht, nur die Vor- und Nachteile des
Landes allein zu berücksichtigen. Ebensowenig reicht
es aus,/nur die gegenwärtigen Wirkungen einzubezie-
hen. Vielmenr müssen alle Wirkungen während der
angenommenen ökonomischen Lebensdauer der Maß-
nahmen berücksichtigt werden. Hieraus folgt die Not- ,,
wendigkeit einer Prognose der Maßnahme Wirkungen'
Die tatsächlichen Wirkungen der Maßnahmen lassen
sich oft erst durch einen Vergleich zwischen dem zu
prognostizierenden Zustand bei Verwirklichung und
bei Nichtverwirklichung der Maßnahmen eindeutig
klären. Die Erfassung der Maßnahmewirkunger. gorit
von der. auf Stufe 2 definierten, entscheidungsrelevan-
ten Zielen aus.
Beispiel:
Neubau einer S-Bahn-Strecke: Erfassung möglichst al-
ler Vor- und Nachteile
- des Verkehrsträgers der beteiligten Gebietskörper-

schaften und sonstiger öffentlicher Einrichtungen so-
wie der betroffenen privaten Gruppen:
z.B. finanzielle Belastungen für Bund, Länder, Ge-
meinden, Verkehrsträger einerseits und private
Gruppen (Anlieger, Pkw-Fahrer usw.l andererseits

- des fachlich-technischen Bereichs Verkehr und aller
sonstigen zu berücksichtigenden Fachbereiche:
z. B. zusätzlich Umweltschutz! Siediungsentwicklung
(Wohnbebduung, Industriuansiedlung), Bevölke-
rungsentwicklung (Wanderungen, Pendler);

- kurz-, mittel- und langfristiger Art:
z.B. Investitionskosten 1975-1980, Zeitersparnisse
der bisherigen Busbenutzer bei Umsteigen auf S-
Bahn 1981-1990,

- monetär und nichtmonetär quantifizierbarer sowie
nur verbal beschreibbarer Art:
z B. Betriebskosten, geringere Unfallhäufigkeit des
Verkehrssystems, Beeinträchtigung des Landschaits-
bildes.

2.6 6. Stufe: Bestimmen der Meßskala
Für die Bewerturujsaufcjabe nach Stufe 7 bedarf es der
Festlegung einer Meßskala. Die Meßskala der KNA ist
in monetären Einheiten (DM) definiert. Im Gegensatz
dazu sind bei der KWA in der Regel verschiedene
Meßskalen denkbar, weil bei mehreren entscheidunqs-
relevanten Zielen unterschiedliche nichtmonetäre Ein-
heiten auftreten können. Die Auswahl der zugrunde zu
legenden Meßskala richtet sich insbesondere nach dem
Umfang der Untersuchung, der Qualität der vorhande-
nen Daten und dem jeweiligen wissenschaftlichen Er-
kenntriisstand. Das Bewerten der Maßnahmewirkungen
auf der Grundlage der gewählten Meßskala erfolgt auf
Stufe?.
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CO1 Bei der Bestimmung der Meßskala für die Maßnahme-
"** * Wirkungen gibt es folgende Möglichkeiten:

- Nominalskala:
Die Maßnahmewirkungen sind nur einer bestimmten
Klasse zuzuordnen;

- Ordinalskala:
Die Maßnahmewirkungen können nicht nur wie bei
der Nominalskala zugeordnet, sondern auch nach
einer bestimmten Rangordnung aufgeführt werden;

- Intervallskala:
Die Maßnahmewirkungen können nicht nur wie bei
der Ordinalskala geordnet, sondern auch nach glei-
chen Intervallen quantifiziert werden;

- Verhältnisskala:
Die Maßnahmewirkungen können nicht nur wie bei
der Intervallskala quantifiziert werden, es kann auch
der Nullpunkt eindeutig festgelegt werden, d. h. die
Maßnahmewirkungen sind addierbar.

Beispiel aus der NKU für den Bau einer örtlichen Umge-
hungsstraße:
Maßnahme-
Wirkungen/
Maßnahmen 1-3

z B
Zeitersparnisse
1
2
3

Erhöhte Sicher-
heit des Ver-
kchissystems
1
2
3

Verhältnis-

DM
\ (Anzahl der
l Std. x
| durchsrhn
1 Std.-Lohn)

, geringere
l Untalilol-
1 gekosten

Meßskalen
Intervall- Ordmal- N'omindlskala

7 Punkte
3 Punkte-
S Punkte

2 Punkte
8 Punkte
6 Punkte

1.
3.
2

3.
1.
2.

befriedigend
nicht betr.
befriedigend

nicht befr.
befriedigend
befriedigend

Verbesserung der
Standortqunst von
gewerblichen Un-
ternehmen (Er-
schließungswert)i ' :

in DM (ver-
miedenet
Schaden)

zusätzlicher
Beitrag zum
BIP in DM

H Pu.ikte
1 PunRl"

befriedigend
befriedigend
befriedigend

2 7 7. Stufe: Bewerten der monetär und nichtmonetär
quantifizierbaren Nutzen und Kosten der Maßnahmen
Die Bewertungsaufgabe besteht darin, die auf den vor-
angegangenen Stufen ermittelten Vor- und Nachteile
der Maßnahmen unter einheitlichen Gesichtspunkten
miteinander zu vergleichen (Messung). Bei der KNA
wird eine Bewertung in Geld vorgenommen (Verhält-
nisskala).' Bei der KWA können dagegen auch andere
Meßskalen auftreten (s. Stufe 6.) Als Verfahren der
Zusammenfassung unterschiedlich gemessener Kosten
und Nutzen bieten sich drei Verfahren an:
- Vorzugs-Häufigkeitsregel,
- Rangordnungs-Summenregel,
- Methode der Punktzuordnung.
Einzelheiten ergeben sich aus dem Material zu 1.9. Das
Ergebnis der Bewertung der Maßnahmewirkungen auf
der Grundlage einer Meßskala richtet sich nach dem
zugrunde legenden Anspruchsniveau der Zielerrei-
chung. Die Bewertungen selbst sind in engem Einver-
nehmen mit den Entscheidungsträgern zu vollziehen.
Beispiel:
Umweltschutz im dichtbesiedelten Industriegebiet:
Verringerung der Luftverunreinigung (Ziel),
SO2-Gehalt (Zielkriterium). Die zu vergleichenden
Malinahmen X und Y leisten einen unterschiedlichen
Beitrag zur Verringerung des SO2-Gehalts in der Luft.
Je nach der gewählten Meßskala wird die Antwort auf
die Frage nach dem Wert der beiden Maßnahmen un-
terschiedlich sein:
- der verhinderte Schaden der Maßnahme X wird mit

0,8 Mio DM, der der Maßnahme Y wird mit 1,2 Mio
DM veranschlagt (Verhältnisskala); oder

- Maßnahme X wird mit 2 Punkten, Maßnahme Y mit 3
Punkten bewertet (Verhältnisskala); oder

-. der Wert der Maßnahme Y wird um ein Drittel höher
geschätzt als der der Maßnahme X (Intervallskala);
oder

r- Maßnahme Y ist Maßnahme X vorzuziehen (Grdi-
nalskala);' oder

- Maßnahme X erfüllt das Ziel „nicht befriedigend",
Maßnahme Y dagegen „befriedigend" (Nominal-
skala).

Bezogen auf ein einzelnes Ziel (Verringerung der Luft-
verunreinigung) ist eine Auswahl der Maßnahmen (X,
Y) bei allen o. g. Meßskalen.möglich; sind jedoch weite-
re Ziele und entsprechende Maßnahmewirkungen von
X und Y zu berücksichtigen, so muß die unterschiedli-
che Gewichtung der Ziele bei der Ermittlung, des Ge-
samtwertes beachtet werden (s. Stufe 11.; Ausnahme
hiervon: KNA bei monetärer Bewertungsmöglichkeit).

2.8 8. Stufe: Bestimmen der Unsicherheitsfaktoren und ih-
rer Auswirkung auf die Analyseergebnisse (Empfind-
lichkeitsprüfung)

, Die ermittelten Kosten und Nutzen der Maßnahmen
können wegen der Ungewißheit zukünftiger Entwick-
lungen, insbesondere bei komplexen und langfristigen
Projekten, nur als Schätzwerte angesehen werden.
Deshalb ist es notwendig, durch geeignete Methoden
der Wahrscheinlichkeitsanalyse oder mittels spieltheo-
fetischer Ansätze u. ä. den Unsicherheitsspielraum auf-
zuklären. Durch eine Empfindlichkeitsprüfung kann
festgestellt werden, inwieweit sich durch unterschiedli-
che Annahmen der Eingangsdaten die Analyseergeb-
nisse ändern. In der Praxis wird der Ungewißheit der
zukünftigen Entwicklung häufig dadurch Rechnung ge-
tragen, daß von einer kürzeren ökonomischen Lebens-
dauer der Maßnahmen ausgegangen oder mit besonde-
ren Risikozuschläcjen gearbeitet wird. Darüber hinaus
kann der Ungewißheit qualitativ Rechnung getragen
werden durch eine vorsichtige Interpretation von Infor-
mationen, durch eine Anpassung von Schätzdaten auf-
grund von Erfahrungswerten, durch eine Beobachtung
von Risikokonzentrationen, durch eine größere Flexibi-
lität der Maßnahmen (Zerlegbarkeit in Teilprojekte)
usw.
Beispiel:
1. Ausbau eines Hafens: Technische Lebensdauer/öko-

nomische Nutzdaüer 50 Jahre. Bei Ungewißheit der
zukünftigen Verkehrsentwicklung (Entwii_AJ..-"i
und Zusammensetzung des WarenhamJels, Richtung
der Transportströme, neue Transportmittel u. a )
empfiehlt es sich, von einer kürzeren ökonomischen
Lebensdauer des Projektes (ca. 30 Jahre) auszugehen
und damit der Unsicherheit künftiger Entwicklung
Rechnung zu tragen.

2. Grundlagenforschung: Beim Bau von Kernreaktoren
stellt sich die Frage, ob der Bau von Reaktoren tradi-
tioneller Art oder von „Schnellen Brütern" gefördert
werden soll. Im ersten Fall sind nur noch begrenzte
Verbesserungsmöglichkeiten gegeben, die zu erwar-
tenden Ergebnisse sind jedoch relativ sicher. Im
zweiten Fall handelt es sich um eine zukunftsträchti-
ge Entwicklungsmögiichkeit mit großem Risiko. Der
Unsicherheit kann begegnet werden z. B. durch hohe
Projektflexibilität (Zerlegung, des Gesamtprojektes
in jeweils zu kontrollierende Teilprojekte, sowohl
zeitlich als auch größenmäßig).

2.9 9. Stufe: Gegenüberstellen der quantifizierten Nutzen
und Kosten der Maßnahmen
Auf dieser Stufe werden bei der KNA die Nutzen und
Kosten der Maßnahmen, die auf Stufe 7 hinsichtlich der
einzelnen Ziele bewertet-wurden, einander gegenüber-
gestellt. Auf diese Weise wird eine erste Information
über die Nitfzen-Kosten-Differenz oder das Nutzen-Ko-
sten-Verhältnis der Maßnahmen erlangt.
Nutzen und Kosten fallen zu unterschiedlichen Zeit-
punkten an. Zukünftige Maßnahmewirkungen werden
in der Regel geringer geschätzt als gegenwärtige. In der.
Mehrzahl der Fälle wird es deshalb notwendig sein,
Nutzen und Kosten zeitlich vergleichbar zu machen. Bei
den nichtmonetären Wirkungen wird das Problem der
zeitlichen Unterschiede der Nutzen und Kosten durch
die Definition der Ziele und deren Gewichtung gelöst
(s. Stufe 2). Die monetären'Wirkungen der Maßnahmen
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müssen hingegen durch ein besonderes Verfahren zeit-
lich vergleichbar gemacht werden. In der Literatur wer-
den drei Methoden vorgeschlagen: die Kapitalwertme-

' thode (auch Diskontierungsmethode), die Annuitäten-
methode und die interne Zinsfußmethode. In der Praxis
wird heute gewöhnlich die Kapitalwertmethode ange-
wendet. Nach dieser Methode werden Nutzen und Ko-
sten mit einem Kapitalisierungszinsfuß auf einen fest-
zulegenden Bezugszeitpunkt auf- oder abgezinst. Eine
Maßnahme ist vorteilhaft, wenn ein positiver Kapital-
wert vorliegt. Bei der Kapitalwertmethode stellt sich das
Problem der Bestimmung eines angemessenen Kapitali-
sierungszinsfußes. In der Regel wird der heutige lang-
fristige Zinssatz am Kapitalmarkt zugrunde gelegt, wo-
bei allerdings Korrekturen entsprechend den gesell-
schaftlichen Präferenzen möglich sind. Ein Durchrech-
nen mit alternativen Zinssätzen ist empfehlenswert.
Beispiel:
Bau einer Universität (vereinfacht): Beginn der Lehrver-
anstaltungen t 0. Es fallen an: Kosten der Planung t -5,
Baukosten t -4 bis t'O, Betriebs- und Unterhaltungsko-
sten t 0 bis t n, erste Studienabgänge t 5, erhöhter
technischer Fortschritt 110. Die zeitlich unterschiedlich
anfallenden Kosten und Nutzen des Universitätsneu-
baus sind auf einen gemeinsamen Bezugszeitpunkt
(z. B. 10) zu diskontieren (Kapitalwertmethode).

2.10 10. Stufe: Verbales Beschreiben der nlchtquantinzier-
ten Nutzen und Kosten
In einer Vielzahl von Fällen wird eine Bewertung aller
Nutzen und Kosten in Geldeinheiten nicht sinnvoll oder

. nicht möglich sein. Einige Vor- und Nachteile können
nur verbal beschrieben werden. Sie sind daher in einer
gesonderten Darstellung dem Entscheidungsträger mit-
zuteilen und können damit in die Entscheidungsfin-
dung einbezogen werden. .
Beispiel:
Verkehrsplanung: Ausbau einer Straße, Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes, zu erwartender Rückgang
der Verkehrstoten. Eine monetäre oder nichtmonetäre
Quantifizierung der Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes ist unmöglich. In Betracht kommt nur eine-verba-
le Beschreibung. Der Rückgang der Verkehrstoten ist in
monetären Einheiten nicht faßbar. Möglich ist eine
nichtmonetäre Quantifizierung mit zusätzlicher verba-
ler Beschreibung (z. B. Alter, Beruf).

2.11 11. Stufe: GesamtbeurteUung der Maßnahmen (als
Grundlage der Entscheidung)
Die Gesamtbeurteilung erfolgt nach den in der 7. Stufe
genannten drei Verfahren. Bei der KNA ist durch die
Bewertung der Maßnahmewirkungen in monetären
Einheiten (Stufe 7) und deren zeitliches Vergleichbar-
machen (Stufe 9) eine Teilbeürteilung der Maßnahmen
gegeben. Diese monetäre Analyse ist durch eine verba-
le Beschreibung (Stufe 10) der nichtquantifizieiten
Maßnahmewirkungen zu ergänzen. Aus beiden Analy-
seteilen ist die Gesamtbeurteilung der Maßnahmen zu
ermitteln.
Bei der KWA wurden auf den vorangegangenen Stufen
die Nutzen und Kosten der Maßnahmen erfaßt (Stufe 5)
und im Hinblick auf die einzelnen entscheidungsrele-
vanten Ziele bewertet (Stufe 7). In der Regel werden die
zu vergleichenden Maßnahmen unterschiedliche Bei-
träge zu mehreren Zielen liefern (unterschiedliche Ziel-
erreichungsgrade). Um zu einer Rangordnung der Maß-
nahmen kommen zu können, müssen die einzelnen
Zielbewertungen der Stufe 7 möglichst zu einem Ge-
samtwert der Maßnahme zusammengefaßt werden.
Der Gesamtwert einer Maßnahme ist der Wert der ein-
zelnen Zielerreichungsgrade unter Beachtung der Ge-
wichtung der Ziele (Stufe 2.2.4). Die Rangordnung der
Maßnahmen richtet sich nach der Höhe des Gesamt-
wertes.

3 Weiterentwicklung des Verfahrensmusters In den ein-
zelnen Ministerlen

3.1 Das Verfahrensmuster der Nr. 2 soll als einführendes
Modell für NKU in den Geschäftsbereichen aller Mini-

• stehen dienen. Es ist zwangsläufig allgemein gehalten.

3.2 Aus dem allgemeinen Schema einer NKU werden von
den Ministerien für die einzelnen Aufgabenbereiche
unter Berücksichtigung der jeweiligen Problemstellung
besondere Verfahren zu entwickeln sein.
Beispiel:
Straßenbau (MSWV): Forschungsgesellschaft für das
Straßenwesen: Richtlinien für wirtschaftliche Ver-
gleichsrechnungen im Straßenbau (RwS).

4 Bekanntgabe von NKU
Soweit .es zulässig und zweckmäßig ist, sollen NKU,
denen ein erheblicher Erkenntniswert über den Einzel-
fall hinaus zukommt (insbesondere Modelluntersu-
chüngen), im Bereich der Landesregierung bekanntge-
geben werden.

Zu §8
1 Eine Beschränkung der Einnahmen auf die Verwendung

für bestimmte Zwecke (Zweckbindung) durch Gesetz liegt
nur vor, wenn im Gesetz eine Zweckbindung ausdrücklich
vorgeschrieben ist Wegen der Kenntlichmachung der
Zweckbindung im Haushaltsplan wird auf Nr.. 3 zu § 17
hingewiesen.

2 Bei einer Zweckbindung dürfen Ausgaben nur bis zur Höhe
der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.
Können überplanmäßige Einnahmen eingehen, kann bei
dem Ausgabetitel ein Verstärkungsvermerk ausgebracht
werden. Ist ein Verstärkungsvennerk bei einem übertrag-
baren Titel ausgebracht und gehen überplanmäßige Ein-
nahmen ein, so dürfen die Beträge solcher Mehrein-
nahmen, die bis zum Ende des Haushaltsjahres für die
Zwecke des Ausgabetitels nicht verwendet worden sind, in
der Haushaltsrechnung als Ausgaberest (vgl. $ 45 Abs. 2)
und zugleich als Mehrausgabe nachgewiesen werden. Per
aus einer Veränderung der Bemessungsgrundlage für den
Finanzausgleich mit den Gemeinden sich ergebende Aus-
gleich kann überplanmäßig geleistet oder als Rest übertra-
gen werden.

3 Sind' für die von anderer Seite zweckgebunden zur Ver-
fügung gestellten Beträge Haushaltsmittel nicht oder nicht
in ausreichender Höhe, veranschlagt, so sind diese wie
über- oder außerplanmäßige Haushaltsmittel zu behan-
deln. Ist mit der Annahme der Beträge der Einsatz von
Haushaltsmitteln des Landes verbunden oder entstehen
Folgekosten für das Land, so dürfen die zweckgebundenen
Einnahmen nur angenommen werden, wenn die
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen oder gestellt wer-
den. Im übrigen setzt die Annahme voraus, daß die Zweck-
bindung nicht gegen gesetzliche Bestimmungen-oder all-
gemeine Verwaltungsgrundsätze verstößt.

Zu §9
l Bestellung des/der Beauftragten für den Haushalt
1.1 Bei obersten Landesbehörden ist der Beauftragte für

den Haushalt der/die Haushaltsreferatsleiter/in.
Wenn es der Geschäftsumfang erfordert, kann eine
Haushaltsabteüung oder -gruppe gebildet werden, de-
ren Leiter/in und Referats-leiter/in für das ihnen zu-
gewiesene Sachgebiet die Aufgabe des Beauftragten
für den Haushalt in eigener Verantwortung wahrneh-
men; die Referenten sind an Weisungen des Leiters
der Haushaltsabteilung oder -gruppe gebunden.

1.2 Die-obersten Landesbehörden bestimmen, in welchen
Dienststellen ihres Geschäftsbereichs 'die Leiter die
Aufgabe des Beauftragten für den Haushalt nicht
selbst wahrnehmen. In diesen Fallen ist für diese
Aufgabe der für Haushaltsangelegenheiten zustän-
dige Bedienstete oder einer seiner Vorgesetzten zu
bestellen.

13 Der Beauftragte für den Haushalt wird vom Leiter/in
der Dienststelle bestellt In den in Nr. 1.1 Satz 2 ge-
nannten Fällen sind der Leiter sowie die Referatslei-
ter/in jeweils für ihr Sachgebiet zu bestellen. Mit Aus-
nahme der in den Nrn. 1.31 und 1.32 genannten Fälle
ist der/die Beauftragte für den Haushalt dem Leiter
der Dienststelle unmittelbar zu unterstellen; sein Wi-
derspruchsrecht nach Nr. 5.4 bleibt unberührt
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631 1.31 Bei den obersten Landesbehörden ist' der Beauf-
tragte für den Haushalt dem für Haushaltsangele-
genheiten zuständigen Abteilungsleiter zu unterstel-
len. Mit. der Bestellung ist ihm ein unmittelbares
Vortragsrecht beim Staatssekretär einzuräumen. Die
Sätze l und 2 gelten nicht für den Landtag und den
Landesrechnungshof.

1.32 Bei den Bezirksregierungen ist der Beauftragte für
den Haushalt dem Regierungsvizepräsidenten zu
unterstellen.

1.4 Das Finanzministerium kann abweichend von Nr. 1.3
Satz 3 1. Halbsatz in begründeten Ausnahmefällen
weitere Sonderregelungen zulassen.

2 Aufstellung der Unterlagen iür die Finanzplanung und
den Entwurf des Haushaltsplans
Der Beauftragte f ü r den Haushalt hat

2.1 im Hinblick auf die Finanzplanung bereits an der.
Aufgabenplanung mitzuwirken,

2.2 dafür zu sorgen, daß die Beiträge zu den Unterlagen'
nach Form und Inhalt richtig aufgestellt und recht-
zeitig vorgelegt werden,

2.3 zu prüfen, ob alle zu erwartenden Einnahmen, alle
voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und alle vor-
aussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen
sowie alle notwendigen Planstellen und anderen
Stellen in den Voranschlag aufgenommen worden
sind; soweit die Beträge nicht genau errechnet wer-
den können, hat er für eine möglichst zutreffende
Schätzung zu sorgen; dies gilt auch fü r die Fälle des
5 26,

2.4 insbesondere zu prüfen, ob die Anforderungen an
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sowie
an Planstellen und anderen Stellen dem Grunde und
der Höhe oder der Anzahl nach zu dem vorgesehe-
nen Zeitpunkt notwendig sind,

2.5 die Unterlagen gegenüber der Stelle)zu vertreten,
für die sie bestimmt sind.

3 Ausführung des Haushaltsplans
3.1 Übertragung der Bewirtschaftung
3.11 Der Beauftragte für den Haushalt kann, soweit es

sachdienlich ist, die Einnahmen, Ausgaben Ver-
pflichtungsermächtigungen, Planstellen und anderen
Stellen des von ihm bewirtschafteten Einzelplans
oder der von ihm bewirtschafteten Teile eines Ein-
zelplans anderen Bediensteten der Dienststelle
(Titelverwaltern) zur Bewirtschaftung übertragen. Er
hat einen Nachweis über die Einnahmen, Ausgaben,
Verpflichtungs,ermachtigungen, Planstellen und an-
deren Stellen zu führen, deren Bewirtschaftung er
übertragen hat.

3.12 Bei .der Bewirtschaftung von Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen durch Titelver-
walter hat der Beauftragte für den Haushalt bei
allen wichtigen Haushaltsangelegenheiten, insbeson-
dere
— bei Anforderung weiterer Ausgabemittel,
— bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen

Ausgaben und VerpflichtungsermachUgungen,
— bei der Gewahrung von Zuwendungen,
— beim Abschluß von Verträgen — auch für lau-

fende Geschäfte —, insbesondere der Verträge,
die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren
oder zu überplanmäßigen oder außerplanmäßi-
gen Ausgaben führen können,

— bei der Änderung von Vertragen und bei Ver-
gleichen,

— bei Stundung, Niederschlagung und Erlaß sowie
— bei Abweichung von den in $ 24 bezeichneten

Unterlagen
mitzuwirken, soweit er nicht darauf verzichtet.

3.13 Die Titel Verwalter haben die Annahmeanordnungen
und Auszahlungsanordnungen dem Beauftragten für
den Haushalt zur Zeichnung vorzulegen, soweit er
nicht darauf verzichtet.

3.2 Verteilung der Einnahmen, Ausgaben usw.
Der Beauftragte für den Haushalt verteilt die Ein-
nahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen.
Planstellen und anderen Stellen, die er weder selbst
bewirtschaftet noch zur Bewirtschaftung nach Nr. 3.11
übertragen hat, auf andere Dienststellen. Er kann
diese Befugnis auf die Titelverwalter delegieren; in
diesem Fall wirkt er bei der Verteilung mit, soweit
er nicht darauf verzichtet. Der Beauftragte für den
Haushalt und die Titelverwalter haben einen Nach-
weis über die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungs-
ermächtigungen, Planstellen und anderen Stellen zu
führen, die sie verteilt haben.

3.3 Weitere Aufgaben
331 Der Beauftragte für den Haushalt hat darüber zu

wachen, daß die Einnahmen, Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen sowie die Planstellen und
anderen Stellen nach den für die Haushalts- und
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und
Grundsätzen bewirtschaftet werden. Er. hat insbe-
sondere darauf hinzuwirken, daß die Einnahmen
rechtzeitig und vollständig erhoben werden, die zu-
gewiesenen Ausgabemittel nicht überschritten und
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit beachtet werden. Er hat bei der Umwandlung,
dem Wegfall und der Umsetzung von Planstellen
und anderen Stellen mitzuwirken.

3.32 Der Beauftragte für den Haushalt hat darauf hinzu-
wirken, daß die Bestimmungen der Landeshaushalts-
Ordnung, die eine Zustimmung, Anhörung oder Un-
terrichtung des Landtags, des zuständigen Mini-
sters, des Finanzministers oder des- Landesredi-
nungshofs vorsehen, eingehalten und die erforder-
lichen Unterlagen rechtzeitig beigebracht werden.

3.33 Der Beauftragte für den Haushalt hat den Bedarf an
Betriebsmitteln festzustellen, die Betriebsmittel an-
zufordern, sie zu verteilen und sich über den Stand
der Betriebsmittel auf dem laufenden zu halten.

3.34 Der Beauftragte für den Haushalt hat dafür zu sor-
. gen, daß der Nachweis über die zur Bewirtschaftung

übertragenen (Nr. 3.11) und die verteilten (Nr. 3.2)
Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermachtigun-
gen. Planstellen, anderen Stellen, die Haushalts-
Überwachungslisten, die Planstellenüberwachungs-.

. liste und das Verzeichnis über die Besetzung der
Planstellen sowie die sonst vorgeschriebenen Nach-
weise und Listen ordnungsgemäß geführt werden.

3.35 Der Beauftragte für den Haushalt hat beim Jahres-
abschluß festzustellen, in welcher Höhe übertrag-
bare Ausgaben des Haushaltsplans nicht geleistet
'worden sind, und zu entscheiden, ob und in welcher
Höhe Ausgaberesle gebildet werden sollen; er hat
ferner die Unterlagen zur Haushaltsrechnung und
zum Vermögensnachweis aufzustellen und die Prü-
fungsmitteilungen des Landesrechnungshofs und der
Vorprüfungsstellen zu erledigen oder, wenn er die
Bearbeitung einer anderen Stelle übertragen hat, an
der Erledigung mitzuwirken.
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3.36 Ergeben sich bei der Ausführung des Haushalts-
plans haushaltsrechtliche Zweifel, ist die Entschei-
dung des Beauftragten für den .Haushalt einzuholen.

4 Mitwirkung bei MaBnahmen von finanzieller
Bedeutung
Maßnahmen von finanzieller Bedeutung im Sinne des
} 9 Abs. 2 Satz 2, bei denen der Beauftragte für den
Haushalt zu beteiligen ist, sind alle Vorhaben, insbe-
sondere auch organisatorischer und verwaltungstech-
nischer Art, die sich unmittelbar oder mittelbar auf
Einnahmen oder Ausgaben auswirken können. Hierzu
gehören auch Erklärungen gegenüber Dritten, aus de-
nen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.
Der Beauftragte fü r den Haushalt ist möglichst früh-
zeitig zu beteiligen.

5 Allgemeine Bestimmungen
5.1 Der Beauftragte für den Haushalt hat bei der Wahr-

nehmung seiner Aufgaben auch die Gesamtbelange
des Landeshaushalts zur Geltung zu bringen und den
finanz- und gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen
Rechnung zu tragen.

5.2 Unterlagen, die der Beauftragte fü r den Haushalt zur
Erfüllung seiner Aufgaben für erforderlich hält, sind
ihm auf Verlangen vorzulegen oder innerhalb einer
bestimmten Frist zu übersenden. Ihm sind die er-
betenen Auskünfte zu erteilen.

5.3 Schriftverkehr, Verhandlungen und Besprechungen
mit dem Finanzminister und dem Landesrechnungs-
hof, ausschließlich des Dienstverkehrs des Landes-
rechnungshols mit den Vorprüfungsstellen, sind durch
den Beauftragten für den Haushalt zu führen, soweit
er nicht darauf verzichtet. Im übrigen ist der Beauf-
tragte fü r den Haushalt zu beteiligen.

54 Der Beauftragte fü r den Haushalt kann bei der Aus-
führung des Haushaltsplans oder bei Maßnahmen im
Sinne von Nr. 4 Widerspr-jch erheben.

5.41 Widerspricht der Beauftragte für den Haushalt bei
einer obersten Landesbehörde einem Vorhaben, so
darf dieses nur auf ausdrückliche Weisung des Lei-
ters der Behörde oder seines ständigen Vertreters
weiterverfolgl werden.

5.42 Widerspricht der Beauftragte für den Haushalt bei
einer anderen Dienststelle des Geschäftsbereichs
einem Vorhaben und t r i t t ihm der Leiter nicht bei,
so ist die Entscheidung der nächsthöheren Dienst-
stelle einzuholen. In dringenden Fallen kann das
Vorhaben auf schriftliche Weisung des Leiters der
Dienststelle begonnen oder ausgeführt werden,
• wenn die Entscheidung der nächsthöheren Dienst-
stelle nicht ohne Nachteil für das Land abgewartet
werden kann. Die getroffene Maßnahme ist der
nächsthöheren Dienststelle .unverzüglich anzuzeigen.

Zu $ 10
Soweit nicht die Landesregierung im Einzelfall eine Ent-

scheidung trifft, ist für die Zustimmung zu Abweichungen
von eingereichten Anmeldungen nach Art. 91 a GG und für
die Vorlage von Entwürfen für Vereinbarungen nach Art. 91 b
GG rechtzeitig das Einvernehmen des Finanzministers her-
zustellen.

Zu { U
1 FllUgkeltsprlnxlp

In den Haushaltsplan sind nur die Einnahmen und die
Ausgaben einzustellen, die im Haushaltsjahr voraus-
sichtlich kassenwirksam werden (Abs. 2 Nr. l und 2).

2 VeransdiUgung von VerpfUchtungsennaditlgungen
2.1 Verpflichtungsermächtigungen sind zu veranschlagen,

wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigen soll, Ver-
pflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen
Jähren einzugehen (vgl. §§ 3 Abs. l und 38 Abs. l
Satz 1).

2.2 Für bereits m f ruher .cn Jahren eingegangene Ver- O01
pflichtungen sind Ermächtigungen nicht nochmals zu 001
veranschlugen.

2.3 Von einer Veranschlagung von Verpflichtungser-
mdchtigungen ist bei Tite.'n der Obergruppen 41 bis
43 des Gnippierungsplans abzusehen.

2.4 Einer Veranschlagung von Verpflichtungsermächti-
gungen bedarf es nicht.

2.41 in den Fällen des § 18 Abs. 2 und des § 39 Abs. l ,
2-42 bei Verpflichtungen für laufende Geschäfte (§ 38

Abs. 4),
2.43 bei Maßnahmen von f inanziel ler Bedeutung im

Sinne des § 40,
2.44 f ü r die Übernahme von Hypotheken, Grund- und

Rentenschulden unter Anrechnung auf den Kauf-
preis (§ 64 Abs. 5).

2.5 Ist abzusehen, daß die im Haushaltsplan ausgebrach-
ten Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich im
laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genom-
men werden und deshalb verfallen, sind sie. soweit
notwendig, in spateren Haushaltsjahren erneut zu
veranschlagen. Werden solche doppelt veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen doch, noch im laufen-
den Haushaltsjahr oder gemäß § 45 Abs. l Satz 2
nach Ablauf des Haushaltsjahres und- vor Verkün-
dung des neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch ge-
nommen, dürfen die im neuen Haushaltsplan ausge-
brachten Verpflichtungsermächtigungen insoweit
nicht in Anspruch genommen werden. Entsprechendes
gi l t f ü r Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38
Abs. l Satz 2, soweit sie bis zur Verkündung des
neuen Haushaltsgesetzes in Anspruch genommen
werden.

2.0 Bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächti-
gungen ist § 5 Abs. f in Verbindung mit §'14 Satz l
des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des
Wachstums der Wirtschaft (SlWG) vom 8. Juni 1967
(BGBI. I S. 582), geändert durch Gesetz vom
30. August 1971 (BGBI. I S. 1426), zu beachten.

2.7 Die Art der Veranschlagung richtet sich nach § 16
und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Zu §13
Der Gruppierungsplan (§ 13 Abs. 2 und 3) ist in den Ver-

waltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes
NW (W-HS) enthalten (SMBl. NW. 631).
Zu § U
1 Durchlaufende Posten

Zu den durchlaufenden Posten gehören alle Beträge, die in
den Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan (ZR-
GP1) bei der Obergruppe 38 als durchlaufende Gelder be-
zeichnet sind.

2 Funktionenplan
Der Funktionenplan ($ 14 Abs. 2) ist in den Verwal-
tungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes NW
(W-HS) enthalten (SMBl. NW. 631). .

Zu ( 15
1 Grundsatz

Bei der Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben
dürfen weder Ausgaben von Einnahmen abgezogen
noch Einnahmen auf Ausgaben angerechnet werden
(Bruttoprinzip).

2 Ausnahmen
2.1 Ausnahmen von der Bruttoveranschlagung können im

Haushaltsgesetz oder durch Haushaltsvermerk zuge-
lassen werden (Abs. l Satz 3). Dies gilt insbesondere
für Nebenkosten im Zusammenhang mit Ver-
äußerungsgeschäften. Nebenkosten sind die Kosten
für Versteigerungen, Vermessungen, Schätzungen,
Versicherungen, Vermittlungen, Beurkundungen,
Transporte sowie die Kosten der Herrichtung eines zu
veräußernden Gegenstandes bis zur Höhe von 2000
DM im Einzelfall.
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CO1 22 Darüber hinaus wird zugelassen (Abs. l Satz 4), daß in
Uw l den nachstehend genannten Fällen die zu erwarten-

den Einnahmen aus Erstattungen anderer Verwaltun-
gen oder Dritter auf die Ausgaben angerechnet wer-
den dürfen.

2.21 Erstattungen aufgrund von § 61 Abs. l Satz 2,
2.22 Einnahmen aus abgetretenen Rentenansprüchen im

Zusammenhang mit der Zahlung von fJbergangsgel-
dem an Angestellte und Arbeiter,

2.23 Erstattungen von Post- und Femmeldegebühren durch
Dritte,

2.24 Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter für
Sachschäden,

2.25 Einnahmen aus der Abgabe von Betriebsstoffen (z. B.
Treibstoffe, Schmierstoffe) an Inhaber beamteneigener
Kraftfahrzeuge und besonders berechtigte Einrichtun-
gen, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts,

2.26 Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter für
Schäden, die bei der Durchführung von Baumaßnah-
men entstehen und zu deren Beseitigung Baumittel

' verwendet werden.

3 Erläuterungen
In den Fällen der Nm. 2.1 und 2.2 ist nur der Saldo aus
den Einnahmen und Ausgaben in einem Einnahme-
oder Ausgabetitel in den Haushaltsplan einzustellen.
Die Berechnung des veranschlagten Betrages ist in den
Fällen der Nr. 2.1 im Haushaltsplan zu erläutern (§ 15
Abs. l Satz 5.

4 Selbstbewlrtschaftungsinmel
Mittel zur Selbstbewirtschaftung sind getrennt von an-
deren Ausgaben zu veranschlagen. Die Ausgaben sind
durch Haushaltsvermerk ausdrücklich als zur Selbstbe-
wirtschaftung bestimmt zu bezeichnen.

Zu k 16
l Die nach $ I I Abs. 2 Nr. 3 in den Haushaltsplan auf-

zunehmenden Verpflichtungsermächtigungen sind bei
der nach der Zweckbestimmung in Betracht kommen-
den Ausgabe gesondert zu veranschlagen (vgl. auch
Nr. 2 zu t U).

1 Innerhalb einer Titelgruppe sind Verpflichtungser-
mächtigungen grundsätzlich bei dem jeweiligen Ein-,
zeltitel zu veranschlagen.

3 Ist das Eingehen von Verpflichtungen vorgesehen, die
zu Ausgaben in mehreren Haushaltsjahren führen
können, ist der Gesamtbetrag der benötigten Ver-
pflichlungsermächtigung auszubringen; außerdem sol-
len die voraussichtlich fällig werdenden Zahlungsver-
pflichtungen betragsmäDig nach Jahren getrennt im
Haushaltsplan angegeben werden (Jahresbeträge).

4 In den Fällen, in denen eine den allgemeinen Veran-
schlagungsgrundsätzen entsprechende Ermittlung der
Jahresbeträge nicht möglich ist, verbleibt es bei der
Veranschlagung nur des Gesamtbetrags der benötig-
ten Verpflichtungsermächtigung.

chlagong
Zu 117
l Eburivi
1.1 Die Veranschlagung der Einnahmen, Ausgaben und

Verpflichtungsennächtigungen richtet sich nach den
Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssyitematik des
Landes (VV-HS) und den Richtlinien des Finanzmi-
nisteriums über die Aufstellung der Voranschläge.

1.2 Bei der Abgrenzung des Entstehungsgrundes für die
Einnahmen und der Zwecke für die Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen ist von der Gruppie-
rung des Gruppierungsplans auszugehen..Der Zweck
einer Ausgabe oder einer Verpflichtungsermächtigung
wird durch das Ziel bestimmt, das durch die Ausgabe
oder Verpflichtungsermächtigung erreicht werden
soll. Ist eine Zuordnung nicht eindeutig möglich, so
ist sie nach dem Schwergewicht vorzunehmen. Bei
der Zuordnung konsumtiver Ausgaben zum investi-
ven Bereich ist ein strenger Maßstab anzulegen.

1.3 Zweckgebundene Einnahmen und die daraus zu lei-
stenden Ausgaben sind in der Regel getrennt von ande-
ren Einnahmen und Ausgaben zu veranschlagen.

2 Erläuterungen
2.1 Erläuterungen sind auf das sachlich Notwendige zu

begrenzen. Soweit das Verständnis nicht leidet, kann
hierbei auf Erläuterungen an anderer Stelle des Haus-
haltsplans Verwiesen werden.

2.2 Sollen Erläuterungen oder Teile von Erläuterungen für
verbindlich erklärt werden, so ist ein entsprechender
Haushaltsvermerk auszubringen.

3 Zweckgebundene Einnahmen und die dazugehörigen
Ausgaben
Eine Bindung durch den Haushaltsplan wird durch
Haushaltsvermerk kenntlich gemacht (§ 17 Abs. 3).
Eine Zweckbindung durch Gesetz ist in den Erläute-
rungen kenntlich zu machen (vgl. § 8).

4 Planstellen
4.1 Planstellen dürfen nur mit solchen Amtsbezeichnun-

gen ausgebracht werden, die in den für Beamte und
Richter des Landes maßgebenden Besoldungsordnun-
gen festgelegt oder durch die Landesregierung festge-
setzt worden sind. Die im Haushaltsplan ausgebrachten
Planstellen bilden den Stellenplan; er ist verbindlich,
soweit nicht durch Haushaltsgesetz oder Haushaltsplan
etwas anderes bestimmt ist (Grundsatz der Stellen-
bindung).

42 Planstellen, denen ein Amt zugeordnet ist, dessen
zugrundeliegende Funktion nicht teilbar ist, sollen
aus beamtenrechtlichen Gründen nicht mit mehre-
ren Teilzeitbeamten oder -richter besetzt werden.

5 Leerstellen
Für Beamte und Richter, die ohne Dienstbezüge beur-
laubt werden, können besondere, als Leerstellen zu
bezeichnende Planstellen ausgebracht werden, wenn
ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen
der Beurlaubten neu zu besetzen. Satz l ist auf Beamte
und Richter, die zu einer Stelle außerhalb der Landes-
verwaltung abgeordnet werden, entsprechend anzu-
wenden: Die Leerstellen sind im Haushaltsplan nach
Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen geson-
dert von den übrigen Planstellen auszubringen. In den
Erläuterungen ist anzugeben, welchem Zweck die
Leerstelle dient. Für Leerstellen sind keine Ausgaben
zu veranschlagen (vgl. Nr. 4 zu $ 49).

6 Andere Stellen «li Planstellen
6.1 Andere Stellen als Planstellen sind die Stellen für
6.11 Beamte, die in eine Planstelle der betreffenden Ver-

waltung nicht oder roch nicht eingewiesen werden
(beamtete Hilfskräfte)
Hierzu gehören insbesondere

6.111 Beamte vor der Anstellung (z. B. Regierungsräte z. A.,
Inspektoren z. A., Assistenten z. A.),

6.112 Beamte, die von anderen Dienststellen zur Hilfelei-
stung abgeordnet sind,

6.113 Beamte, die nur nebenbei oder vorübergehend für Auf-
gaben im Sinne des } 4 Abs. l Landesbeamtengesetz
(LBG) verwendet werden sollen;

6.12 Beamte im Vorbereitungsdienst;
6.13 Angestellte und Arbeiter.
6.2 Andere Stellen als Planstellen sind in den Erläuterun-

gen auszuweisen und dort in gesonderten Stellenüber-
sichten zusammenzufassen. Die Stellenübersichten
sind nach Besoldungsgruppen und Amts- bzw. Dienst-
bezeichnungen sowie Vergütung*- bzw. Lohngruppen
und .Funktionsbezeichnungen zu gliedern. In den
Fällen der Nr. 6.112 ist nur die im Haushaltsjahr
durchschnittlich erforderliche Anzahl beamteter
Hilfskräfte nach Laufbahnen getrennt anzugeben.
Andere als die in Nr. 6.12 genannten Kräfte zur Aus-
bildung sind in'den Erläuterungen nur zahlenmäßig
anzugeben.
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6.3 Bei Stellen für Angestellte und Arbeiter gelten § 17
Abs. 5 Satz 3 und Nr. 42 entsprechend. Nummer 5 gilt
entsprechend mit der Maßgabe, daß Leerstellen für
Angestellte und Arbeiter in den Erläuterungen des
Haushaltsplans ausgewiesen werden.

Eta i Stell«
7.1

7.2

Di« Einrichtung neuer Planstellen und anderer Stellen
ist nur zulässig, wenn dies zur Erfüllung von Aufgaben
des Landes notwendig ist. Kann ein Stellenmehrbedarf
durch Rattonalisierungsmaflnahmen usw. nicht aufge-

, fangen werden, so ist zu prüfen, ob und inwieweit
durch Übertragung von Stellen aus anderen Haushalts-
kapiteln oder Umwandlung von Stellen der zusätzliche
SteUenbedarf befriedigt werden kann.
Entbehrlioie Planstellen und entbehrliche andere Stel-
len sind im Haushaltsplan für das nächste Haushalts-
jahr nicht wieder auszubringen.
Stellen* id-ttte drang
Für die Stellenbesetzung und -Überwachung gelten die
Wzu§49.

Zu} 19
1 Übertragbarkeit ist die Möglichkeit, Ausgaben, die am

Ende des Haushaltsjahres noch nicht geleistet worden sind,
für die jeweilige Zweckbestimmung über das Haushalts-
jahr hinaus als Ausgaberest (§ 45 Abs. 2 und 3) verfügbar zu
halten.

2 Bei Ausgaben für Investitionen (Nr. 2.1 ZR-GP1) und bei
Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen ist ein Uber-
tragbarkeitsvermerk im Haushaltsplan nicht auszubringen.

3 Verpflichtungsennächtigungen sind nicht übertragbar (Nr.
2.5 zu § 11 sowie § 45 Abs. l Satz 2).

Zu § 20
1 Deckungsfähigkeit ist die durch § 20 Abs. l, durch

Haushaltsgesetz oder Haushaltsvermerk gemäß § 20 Abs. 2
begründete Möglichkeit, bei einem Titel höhere Ausgaben
als veranschlagt auf Grund von Einsparungen bei einem
oder mehreren anderen Ausgabetiteln zu leisten. Gegen-
seitige Deckungsfähigkeit liegt vor, wenn die Ausgabetitel
wechselseitig zur Verstärkung der jeweiligen Ansätze
herangezogen werden dürfen. Einseitige Deckungsfähig-
keit liegt vor, wenn der eine Ansatz (deckungsberechtigter
Ansatz) nur verstärkt und der andere Ansatz (deckungs-
pflichtiger Ansatz) nur für die Verstärkung des deckungs-
berechtigten Ansatzes herangezogen werden darf.

2 Die Aufzählung der Fälle der Deckungsfähigkeit nach § 20
Abs. l ist nicht abschließend, weitere Ausgaben können
nach Absatz 2 für deckungsfähig erklärt werden.

3 Ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang
(§ 20 Abs. 2 Satz 1) kann angenommen werden, wenn die
Ausgäben der Enüllung ähnlicher oder verwandter
Zwecke dienen.

4 Eine Deckungsfähigkeit zwischen Personalausgaben und
anderen Ausgaben ist nur in besonderen Ausnahmefällen
zulässig.

5 Verpflichtungsermächtigungen dürfen nicht für dek-
kungsfähig erklärt werden. Wegen der Behandlung der
Verpflichtungsermächtigungen bei Titel gruppen vgl. Nr. 2
W zu § 16.

6 Zu den Ausgaben im Sinne des § 20 Abs. 3, die nicht für
deckungsfähig erklärt werden dürfen, gehören die Ver-
fügungsmittel (Dispositionsfonds).

Z«f21
l Planstellen/Leerstellen, die als künftig wegfallend be-

zeichnet werden sollen, erhalten den Vermerk „kW.
Planstellen, die als künftig umzuwandeln bezeichnet
werden sollen, erhalten den Vermerk ,,ku" unter Anga-
be der Art der Stelle und der Besoldungsgruppe, in die
sie umgewandalt werden.

3 Kw- und ku-Vermerke werden zu dem in i 47 und den CO1
dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften genannten DO l
Zeitpunkt wirksam.

Zu §22
1 Können Ausgaben, Planstellen oder andere Stellen für ein

späteres Haushaltsjahr zurückgestellt werden, dürfen sie
auch mit Sperrvermerk nicht veranschlagt werden. Ent-
sprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

2 Die Aufhebung von Sperren richtet sich nach § 36.

Zu 5 23
l Zorn Begriff der Zuwendungen
1.1 Zuwendungen sind Leistungen an Stellen außerhalb

der Landesverwaltung zur Erfüllung bestimmiei
Zwecke. Dazu gehören zweckgebundene Zuschüsse,
Zuweisungen, Schuldendiensthilfen und andere nicht
rückzahlbare Leistungen, sowie zweckgebundene Dar-
lehen und andere bedingt oder unbedingt rückzahl-
bare Leistungen. Bedingt rückzahlbare Leistungen
sind alle Zuwendungen, deren Rückzahlung in dem
Zuwendungsbescheid an den Eintritt eines künftigen
Ungewissen Ereignisses gebunden wird. Als zweckge-
bundener Zuschuß gilt auch die Zahlung auf Grund
einer Verlustdeckungszusage.

l .2 Keine Zuwendungen sind insbesondere
l .21 Sachleistungen,
1.22 Leistungen, auf die der Empfänger einen dem Grund

und der Höhe nach unmittelbar durch Rechtsvor-
schriften begründeten Anspruch hat,

1.23 Ersatz von Aufwendungen (5 91 Ab», t Satz l Nr. 1).
1.24 Entgelte auf Grund von Verträgen, die den I'reis-

vorschriften für öffentliche Aufträge unterliegen
(siehe Anlage),

1.25 satzungsmäßige Mitgliedsbeiträge einschließlich
Pflichtumlagen.

1.3 Bemessungsgrundlage der Zuwendungen
Zuwendungen werden nach näherer Mafigabe der
folgenden Vorschriften auf der Grundlage der vor-
aussichtlichen Ist-Einnahmen und /oder der voraus-
sichtlichen Ist-Ausgaben des Zuwendungsempfängers
veranschlagt und gewährt.

2 Znwenduugsarten
Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden:

2.1 Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zu-
wendungsempfängers für einzelne abgegrenzte Vor-
haben (Projektförderung),

2.2 Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben
oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben
des Zuwendungsempfängers (institutionelle Förde-
rung).

3 Grundsätze für die Veranschlagung
3.1 Ausgaben für Zuwendungen sollen nur veranschlagt

werden, wenn der Zuwendungszweck durch die Über-
nahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen
Gewährleistungen nicht erreicht werden kann. Aus-
gaben für nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen
nur veranschlagt werden, soweit der Zweck nicht
durch unbedirtgt oder bedingt rückzahlbare Zuwen-
dungen erreicht werden kann.

3.2 Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen sol-
len nur veranschlagt werden, wenn es erforderlich
ist, daß sich das Land gegenüber dem Zuwendungs-
emplanger rechtlich verpflichtet, in künftigen Haus-
haltsjahren Zuwendungen zu gewähren.

3.3 Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen f ü r Zu-
wendungen zu Baumaßnahmen, größeren Beschaf fun-
gen und größeren Entwicklungsvorhaben sind ge-
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631 trennt von den übrigen Zuwendungsmitteln zu veran-
schlagen, wenn die hierfür vorgesehenen Zuwendun-
gen insgesamt mehr als 900000 DM betragen. Das Fi-
nanzministerium kann Ausnahmen hiervon zulassen.

3.4 Zuwendungen zur institutioneilen Förderung dürfen
erst veranschlagt werden, wenn der Zuwendungs-
empfänger einen Haushalts- oder Wirtschaftsplan
vorgelegt hat. Der Plan mufi alle zu erwartenden
Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden Ausga-
ben sowie einen Organisations- und Stellenplan ent-
halten. Ein« Übersicht über das Vermögen und die
Schulden sowie über die voraussichtlich einzugehen-
den Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre ist
als Anlage beizufügen, soweit sich dies nicht schon
aus den Bilanzen oder dem Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan ergibt. Kann der endgültige Haushalts-
oder Wirtschaftsplan nicht rechtzeitig vorgelegt wer-
den, ist ein vorläufiger Haushalts- oder Wirtschafts-
plan der Veranschlagung zugrunde zu legen. Der zu-
ständige Minister kann im Einvernehmen mit dem
Finanzminister von diesen Erfordernissen' absehen,
soweit sie für die Veranschlagung nicht erforderlich
sind.

3.41 Der Haushalts- oder Wirtschaftsplan soll in der
Form dem Landeshaushaltsplan entsprechen und
nach den für diesen geltenden Grundsätzen aufge-
stellt sein.

3.42 Wird nach den Regeln der kaufmännischen doppel-
ten Buchführung gebucht, kann der Haushalts- oder
Wirtschaftsplan dem jeweiligen Kontenplan ent-
sprechen. Eine Oberleitungsredinung auf Einnahmen
und Ausgaben ist beizufügen, soweit sie für die
Bemessung der Zuwendung erforderlich ist.

3.5 Bei der Veranschlagung sind insbesondere die §§ 6.
7 und 17 Abs. 4 LHO sowie die §§ 5 Abs. l, 14 StWG
zu beachten.

3.6 Werden für denselben Zweck Ausgaben oder Ver-
pflichtungsermächtigungen f ü r Zuwendungen von
mehreren staatlichen Stellen veranschlagt, so sollen
sie Einvernehmen über die für. die Veranschlagung
geltenden Grundsätze herbeiführen.

Anlage zu der W Nr. 1.24 zu § 23

Abgrenzung der Zuwendungen von den Entgelten
aufgrund von Verträgen, die unmittelbar den

Preisvorschriften für öffentliche Aufträge unterliegen

l Verträge, die unmittelbar den Preisvorschriften fü r
öffentliche Aufträge unterliegen, sind alle gegenseiti-
gen Verträge, in denen die Erbringung von Leistun-
gen gegen Entgelt vereinbart wird.

;

1.1 Zu den Verträgen zählen insbesondere Kauf-, Miet-,
Pacht-, Werk- und Werklieferungsverträge sowie
sonstige gegenseitige Verträge, sofern der Entgelts-
verpflichtung des Landes eine für dieses Entgelt zu
erbringende Leistung des Vertragspartners gegen-
übersteht.

1.2 Leistungen sind alle Lieferungen und sonstige Lei-
stungen einschließlich Dienstleistungen.

1.3 Die Leistung kann unmittelbar gegenüber dem Land
oder in dessen Auftrag gegenüber einem Dritten er-
bracht werden.

1.4 Die Leistung muß dem Land oder dem Dritten grund-
sätzlich zur vollen Verfügung überlassen werden.

2 Aus Nummer l folgt, daß Zuwendungen im Sinne des
S 23 insbesondere alle Geldleistungen des Landes
sind,

2.1 die dem Empfänger zur Erfüllung seiner eigenen
Aufgaben, an deren Förderung das Land ein erheb-
liches Interesse hat, gewährt werden,

22 die dem Empfänger mit bestimmten Bedingungen und
Auflagen für die Mittelverwendung zur Verfügung

gestellt werden, ohne daß die Geldleistung ein Ent-
gelt für eine Leistung im Sinne der Nummer l ist,
und

2.3 bei denen der Empfänger dem Land oder dem Dritten
nicht die Verfügungsbefugnis im Sinne von Nummer
1.4 einräumt; unschädlich ist die Einräumung von
Benutzungsrechten an Schutzrechten und die Über-
tragung von Schutzrechten auf das Land im Sinne der
Nr. 5.24 zu § 44.

3 Bei der Prüfung der Voraussetzungen der W Nr. 124
zu § 23 ist ein unangemessener Verwaltungsaufwancl
zu vermeiden.

4 Auf Verträge im Sinne der Nr. l finden irisbeson-
dere folgende Preisvorschriften in der jeweils gel-
tenden Fassung Anwendung:

4.1 Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öf-
fentlichen Aufträgen vom 21. November 1953.

42 Verordnung PR Nr. 4/72 über die Bemessung des
kalkulatorischen Zinssatzes vom 17. April 1972.

4.3 Verordnung PR Nr. 1/72 über die Preise für Baulei-
stungen bei öffentlichen oder mit öffentlichen Mit-
teln finanzierten Aufträgen vom 6. März 1972.

Zu 5 24
l Baumafinahmen, Bauunterlagen
1.1 Zu den Baumaßnahmen gehören alle Maßnahmen,

die nach den Zuordnungsrichtlinien zum Gruppie-
rungsplan der Hauptgruppe 7 zuzuordnen sind. •

1.2 Nähere Bestimmungen über Form und Inhalt der
Bauunterlagen werden durch die für Baumaßnahmen
des Landes ergangenen Richtlinien (Runderlasse) ge-
troffen.

1.3 Ausgaben für Hochbaumaßnahmen mit einem Mittel-
bedarf von mehr als 750 000 DM im Einzelfall sind ein-
zeln zu veranschlagen, es sei denn, daß das Finanzmi-
nisterium durch Erlaß über die Aufstellung der Voran-
schläge (§ 27) etwas anderes bestimmt. Bei den Aus-
gaben für Tiefbaumaßnahmen kann von einer Einzel-
veranschlagung abgesehen werden.

2 Planungsunterlagen für größere Beschaffungen und
größere Entwicklungsvorhaben

2.1 Größere Beschaffungen sind Anschaffungen von Sa-
chen mit einem Mittelbedarf von mehr als 750000 DM
im Einzelfall, für die Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen in der Hauptgruppe 8 des Gruppie-
rungsplans im Haushaltsplan veranschlagt werden.

22 Größere Entwicklungsvorhaben sind Vorhaben mit ei-
nem Mittelbedarf von mehr als 750000 DM im Ein-
zelfall, die der zweckgerichteten Auswertung und
Anwendung von Forschungsergebnissen und 'Erfah-
rungen vor allem technischer oder wirtschaftlicher
Art dienen, um zu neuen Systemen, Verfahren, Stof-
fen, Gegenständen und Geräten zu gelangen (Neu-
entwicklung) oder um vorhandene zu verbessern
(Weiterentwicklung); hierzu zählen auch Forschungs-
vorhaben, die der Erreichung des Entwicklungszieles
dienen, sowie die Erprobung.

23 Bei größeren Beschaffungen und größeren Entwick-
lungsvorhaben kann das Finanzministerium im Ein-
vernehmen mit der für den Einzelplan zuständigen
Stelle in begründeten Fällen von der Wertgrenze Aus-
nahmen zulassen.
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2.4 Die Unterlagen müssen enthalten eine Beschreibung
des Gegenstandes oder eine Erläuterung des Vorha-
bens (ggf. mit Plänen und Skizzen), einen Zeitplan,
eine Darlegung der Notwendigkeit der Beschaffung
oder Entwicklung, eine Schätzung der Kosten und
Folgekosten und eine Darlegung der Finanzierung.

3 Bereitstellung der Unterlagen
Die Unterlagen müssen rechtzeitig zur Aufstellung
des Entwurfs des Haushaltsplans dem Finanzmini-
sterium vorliegen, soweit es nicht darauf verzichtet

Zu § 26
l Landesbetriebe
1.1 Landesbetriebe sind rechtlich unselbständige, or-

ganisatorisch abgesonderte Teile der Landesverwaltung,
deren Tätigkeit erwerbswirtschaftlich ausgerichtet ist.

1.2 Ein Wirtschaften nach Einnahmen und Ausgaben des
Haushaltsplans ist in der Regel nicht zweckmäßig, wenn
es sich um einen Betrieb handelt, der sich den Erforder-
nissen des freien Wettbewerbs anzupassen hat. Ob diese
Voraussetzung vorliegt, stellt der für den Landesbetrieb
zuständige Minister im Einvernehmen mit dem Finanz-
minister fest.

1.3 Der Wirtschaftsplan umfaßt einen Erfolgs-, und einen
Finanzplan sowie eine Stellenübersicht. Im Erfolgsplan
sind die im Wirtschaftsjahr voraussichtlich anfallenden
Aufwendungen und Erträge nach Art einer Gewinn- und
Verlustrechnung .darzustellen. Im Finanzplan sind die
geplanten Maßnahmen zur Vermehrung des Anlage- und
Umlaufvermögens, Schuldentilgungen und Gewinn-
abführungen sowie die zu erwartenden Deckungsmittel
(Gewinne, Abschreibungen, Darlehen, Kapitalausstat-
tungen usw.) darzustellen. In die Stellenübersicht sind
alle für den* Landesbetrieb erforderlichen Stellen, ge-
trennt nach Beamten, Angestellten, Arbeitern und Sonsti-
gen (Volontären, Praktikanten usw.) aufzunehmen.

1.4 Zu den Zuführungen zählen die Zuweisungen zur Dek-
kung von Betriebsverlusten und die rückzahlbaren und
nicht rückzahlbaren Zuweisungen zur Kapitalausstat-
tung; zu den Ablieferungen zählen die Gewinnab-
lieferungen und die Kapitalrückzahlungen.

1.5 Nach welchen Grundsätzen die Zuweisungen und Ab-
lieferungen zu ermitteln sind, bestimmt der zuständige
Minister im Einvernehmen mit dem Finanzminister.

2 Sondervermögen
2.1 Sondervermögen sind rechtlich unselbständige und

abgesonderte Teile des Landesvermögens, die durch
.Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes entstanden und zur
Erfüllung einzelner Aufgaben des Landes bestimmt sind.
Bisher als Sondervermögen behandelte Teile des Landes-
vermögens (z. B. unselbständige Stiftungen) bleiben hier-
von unberührt.

2.2 Wegen des Haushaltsrechts der SonderveVmögen vgl.
§113.

2.3 Die Ablieferungen der Sondervermögen fließen, soweit
nicht eine anderweitige rechtliche Zweckbindung vor-
liegt, dem Landeshaushalt als allgemeine Deckungsmit-
tel zu.

3 Juristische Personen des öffentlichen Rechts
Juristische Personen des öffentlichen Rechts im Sinne von
§ 26 Abs. 3 Nr. l sind solche, die vom Land auf Grund
einer gesetzlichen oder sonstigen Rechtsverpflichtung
ganz oder zum Teil zu unterhalten sind.

4 Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger im Sinne von § 26 Abs. 3 Nr. 2
sind die Institutionen geförderten Zuwendungs-
empfänger (Nr. 2.2 zu § 23).

5 Form der Obersichten
Der Finanzminister bestimmt die Form der Übersichten
über die Haushalts- und Wutschaftspläne der Landesbe-
triebe und Sondervermögen sowie der juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts und der Zuwendungsemp-
fänger.

Zu S 27
l Voranschläge und Unterlagen für die fünfjährige Finanz-

planung
1.1 Voranschläge sind die. von. den für den Einzelplan

zuständigen Stellen für die Aufstellung des Entwurfs des
Haushaltsplans gefertigten Zusammenstellungen der in
einem Haushaltsjahr in ihrem Geschäftsbereich zu erwar-
tenden Einnahmen, der Ausgaben, Verpflichtungs-
ermächtigungen, Planstellen und anderen Stellen.

l .2 Unterlagen sind die von. den für den Einzelplan
zuständigen Stellen für die fünfjährige Finanzplanung zu
fertigenden Angaben über die in dem Planungszeitraum
in dem Geschäftsbereich zu erwartenden Einnahmen, die
Ausgaben, Planstellen und anderen Stellen.

l .3 Die formale Gestaltung der Voranschläge und der Unter-
lagen für die fünfjährige Finanzplanung richtet sich nach
den für die Aufstellung des Haushaltsplans veröffent-
lichten Haushaltstechnischen Richtlinien des Landes
Nordrhein-Westfalen (HRL-NW) (MBl. NW. 1974 S.
1902/SMB1. NW. 631) in Verbindung mit dem jährlichen
Rundschreiben des Finanzministeriums über die Auf-
stellung des Haushaltsplanentwurfs und der Finanz-
planung.

2 Aufstellung der Voranschläge
2.1 Die für den Einzelplan zuständige Stelle bestimmt die

Form und die Anzahl der ihr von den insoweit nachgeord-
neten Dienststellen zu übersendenden Beiträge zum Vor-
anschlag und zu den Unterlagen für die Finanzplanuna.
Sie prüft die Beiträge, ergänzt oder ändert sie gegebenen-
falls, faßt sie mit dem eigenen Beitrag zusammen und
übersendet den Voranschlag und die Unterlagen der Fi-
nanzplanung für ihren Geschäftsbereich dem Finanz-
ministerium.

22 Die Beiträge für den Einzelplan 20 „Allgemeine Fi-
nanzverwaltung" sind dem Finanzministerium von
den ihm insoweit nachgeordneten Dienststellen un-
mittelbar zu übersenden. Ein Exemplar dieser Bei-
träge ist dem zuständigen Minister zuzuleiten.

3 Voranmeldungen
Soweit eine Unterrichtung nach § 38 Abs. 3 nicht erfolgt -
ist oder noch nicht erforderlich war, sind erstmalige An-
forderungen von grundsätzlicher oder erheblicher finan-
zieller Bedeutung, insbesondere solche, die voraus-
sichtlich längere • Verhandlungen und ggf. örtliche Be-
sichtigungen erfordern, dem Finanzminister mitzuteilen,
bevor ihm die Voranschläge übersandt werden. Nr. 3 W
zu § 38 gilt entsprechend.

Zu § 34
l Verteilung der Einnahmen, Ausgaben usw.
1.1 Nach der Feststellung des Haushaltsplans (§ l Satz 1)

gibt der Finanzminister die Feststellung durch
Rundschreiben bekannt, in dem er Regelungen zur
endgültigen Haushalts- und Wirtschaftsführung (§ 5
Abs. 1) trifft.

1.2 Die für den Einzelplan zuständige Stelle verteilt die
veranschlagten Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungs-
ermächtigungen, Planstellen und anderen Stellen, so-
weit sie diese nicht selbst bewirtschaftet, auf die ihr für
das Verfahren nach § 27 nachgeordneten Dienststellen,
indem sie diesen

1.21 den für sie maßgebenden Teil des Einzelplans oder
1.22 eine Zusammenstellung der für sie maßgebenden Ein-

nahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen,
getrennt nach den einzelnen Titeln des Haushaltsplans,
sowie der für sie bestimmten Planstellen und anderen
Stellen (Kassenanschlag) oder

1.23 eine besondere Verfügung
. übersendet.

1.3 Die Dienststellen, auf die Einnahmen, Ausgaben, Ver-
pflichtungsermächtigungen, Planstellen und andere
Stellen nach Nr. l .2 verteilt worden sind, verteilen diese,
soweit sie sie nicht selbst bewirtschaften, auf die für die
Bewirtschaftung vorgesehenen Dienststellen. Die Nrn. •
1.22 und 1.23 sind entsprechend anzuwenden
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631 1.4 Soweit das Landesamt für Besoldung und Versorgung
(LBV) für die Zahlbannachung der Besoldungs-, Ver-
gütungs-, Lohn- und Versorgungsfälle zuständig ist,
sind - abweichend von den Nm. 1.2 und 1.3 - die dafür
maßgebenden Einnahmen und Ausgaben nach Kapitel
und Titel gegliedert von dem zuständigen Minister auf
das LBV zu verteilen.

1.5 ' Die durch Kassenanschlag oder besondere Verfügung
zu verteilenden Ausgaben und Verpflichtungsermächti-
gungen sollen grundsätzlich nicht sogleich in voller
Höhe verteilt werden: ein Teil soll für etwaige Nachfor-
derungen zurückbehalten werden.

l .6 Sind bei der Verteilung der Ausgaben durch Kassenan-
schlag oder besondere Verfügung die Ausgabereste ge-
bildet und freigegeben (§ 45 Abs. 2 und 3), sind sie in der
Weise zu berücksichtigen, daß die Ausgaberesle den zu
verteilenden Ausgaben zugesetzt, die Vorgriffe von ih-
nen vorweg abgesetzt werden. Einsparungsauflayen
und Sperren (z. B. auch globale Minderausqaben and
konjunkrurpolitisch bedingte Maßnahmen) sind zu bc- -
achten.

1.7 Wegen der Zuständigkeit bei der Verteilung nach den
Nrn. 1.2 und 1.3, der Einzelheiten des Verfahrens und
der Führung eines Nachweises vgl. Nr. 3.2 zu § 9.

1.8 Der Finanzminister kann für einzelne Bereiche Sonder-
regelungen zulassen.

2 Bewirtschaftung der Einnahmen, Ausgaben usw.
2.1- Bewirtschaftungsbefugnis

Mit der Verteilung der- Haushaltsmittel (Nr. l) wird der
Dienststelle gleichzeitig die Befugnis übertragen, im
Rahmen dieser Mittel die notwendigen Maßnahmen zu
treffen, die zu Einnahmen (vgl. auch Nr. 3.1) oder Aus-
gaben führen können (Bewirtschaftungsbefugnis).

2.2 Anordnungsbefugnis
2.21 Die Bewutschaftungsbefugms der Dienststelle (2.1)

schließt grundsätzlich die Befugnis ein, Ka.<-
senanordnungen zu erteilen (Anordnungsbefugnis).

2.22 Der Beauftragte für den Haushalt ist bafugt, Annahme-
anordnungen und Auszahlungsanordnungen zu erteilen
(Anordnungsbefugnis). Er kann die Anordnungsbefug-
nis ganz oder teilweise auf Titelverwalter übertragen
(Nr. 3.13 zu § 9). .

2.23 Der Beauftragte für den Haushalt teilt der zuständigen
Kasse und Zahlstelle nach beiliegendem Muster l die
Namen, Amts- oder Dienstbezeichnungen und die Un-
terschriftsproben der Anordnungsbefugten rnit. pie Mit-
teilung ist mit dem Abdruck des Dienstsiegels zu ver-
sehen. Erlischt die Anordnungsbefugnis, so ist dies der
Kasse und Zahlstelle unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen.

2.24 Der Finanzminister kann für einzelne Bereiche Sonder-
regelungen zulassen.

2.3 Anforderung weiterer Ausgabemittel und Ver-
pflichtungsennächtigungen
Reichen trotz sparsamer Wirtschaftsführung gemäß §§7
Abs. l und 34 Abs. 2 und 3 die zugeteilten Ausgabemit-
tel und Verpflichtungsennächtigungen auch unter
.Berücksichtigung der zunächst zurückbehaltenen Aus-
gabemittel und Verpflichtungsermächtigungen (Nr. 1.5)
nicht aus, so ist rechtzeitig nach den f § 37 und 38 zu
verfahren.

2.4 Grundsatz der Selbstversicherung
2.41 Das Land versichert seine Risiken nicht (Grundsatz der

Selbstversicherung). Das gilt nicht, soweit durch Gesetz
oder Ortsstatut ein Versicherungszwang besteht.

2.42 Insbesondere ist das bewegliche und unbewegli-
che Vermögen des Landes weder gegen Feuer-
gefahr noch gegen Schäden anderer Art zu ver-
sichern; selbst wenn das Land bewegliches oder
unbewegliches Vermögen miet-, pacht- oder
leihweise von Dritten übernimmt.

2.43 Mit Einwilligung des Finanzministers kann für beson-
ders gefährdete Gegenstände des beweglichen und un-
beweglichen Vermögens des Landes sowie für andere
Schadensrisiken eüie Versicherung abgeschlossen wer-
den, wenn es dringend geboten erscheint.

2.44 Für Landesbetriebe und Sondervermögen gilt der
Grundsatz der Selbsrversicherung nicht.

2.5 Klelnbeträge
Für die Behandlung von Kleinbeträgen gilt Nr. 2.6 zu
§59.

3 Grundsätze für die Erhebung von Einnahmen
3.1 Die dem Land zustehenden Einnahmen sind bei Fällig-

keit zu erheben, unabhängig davon, ob sie im
Haushaltsplan überhaupt oder in entsprechender Höhe
veranschlagt sind. Entstehen Ansprüche und ihre Fällig-
keiten nicht unmittelbar durch Rechtsvorschriften, sind
dafür die notwendigen Voraussetzungen unverzüglich
zu schaffen.

3.2 Ausnahmen von Nr 3.1 sind bei Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen (insbesondere §§ 58, 59)
zulässig. In diesen Fällen ist zu prüfen, ob neben dem
Anspruchsgegner oder, an seiner Stelle Dritte als
Gesamtschuldner, Bürgen oder sonstige Haftende zur
Erfüllung herangezogen werden können.

3.3 Die für den Einzelplan zuständige Stelle teilt dem
Finanzminister jede außerplanmäßige Einnahme unter
Angabe der Buchungsstelle mit. Dies gilt nicht für au-
ßerplanmäßige Einnahmen aus Anlaß von Titelver-
wechslungen (Nr. 4.42 zu § 35)

4 Erbebung von Verzugszinsen
4.1 Beim Abschluß und bei der Änderung -von Verträgen,

die privatrechtliche Forderungen des Landes
begründen, sind zugunsten des Landes für den Fall des
Verzuges Verzugszinsen in Höhe von 3 v. H. über dem
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank sowie Ersatz des
sonstigen nachweisbaren Verzugsschadens zu vereinba-
ren.-Bei der Zahlunqsregelung'von Forderungen aus
sonstigen privatrechtlichen Schuldverhälmissen (z. B.

• ungerechtfertigte Bereicherung, unerlaubte Handlung)
ist eine entsprechende Regelung anzustreben. Der am
ersten eines Monats geltende Diskontsatz ist für jeden
Zinstag dieses Monats zugrunde zu legen..Den Diskont-
satz teilt die zuständige Kasse auf Anfrage mit.

4.2 Besteht bei privarrechtlichen Schuldverhältnissen keine
Vereinbarung mit dem Schuldner und kommtauch eine
Vereinbarung nicht zustände, ist über den Anspruch auf
die gesetzlichen Verzugszinsen von 4 v. H. gemäß
§ 288 Abs. l BGB hinaus ein weitergehender Ver-
zugsscheiden gemäß § 288 Abs 2 BGB geltend zu
machen. Dieser bemißt sich nach dem Zinssatz für Kre-
dite des Landes zur Deckung von Ausgaben zur Zeit des
Verzugs. Er ist nur geltend zu machen, soweit er über
die gesetzlichen Verzugszinsen von 4 v. H. gemäß } 288
Abs. l BGB hinausgeht. Die Hohe des Zinssatzes für
Kredite des Landes teilt der Finanzmüüster auf Anfrage
mit').

') siehe RdErl. v. U. 2. 1977 (SMBl. NW. 631).



193.Ergänzung-SMBl.NW.-(Standl5.10.1989 = MB1.NW. Nr. 60 einschl.) 21.7.72(13)

4.3 Besteht für Forderungen aus einem öffentlich-
rechtlichen Rechtsverhältnis eine Sonderregelung, so
sind die sich daraus ergebenden .Verzugszinsen und
Ersatz des sonstigen nachweisbaren Verzugsschadens
zu verlangen. Besteht keine Sonderregelung, kann
jedoch eine Vereinbarung getroffen werdet!, so ist Nr.
4.1 entsprechend anzuwenden.

4.4 Sofern neben einer Forderung auch ein Anspruch auf
Verzugszinsen durch ein Grundpfandrecht gesichert
wird, ist im Hinblick auf die Besonderheiten des
Grundbuchrechts ein Höchstzinssatz von mindestens 10
v. H. eintragen zu lassen.

4.5 Wird einem nach Eintritt des Verzugs (§ 284 BGB) ge-
stellten Antrag auf Stundung (§ 59) entsprochen, so ist
der Beginn der Stundungsfrist frühestens auf den Tag
des Eingangs des Stundungsantrags festzulegen. Für die
Zeit ab Verzugseintritt bis zum Beginn der Stundung
sind Verzugszinsen zu erheben.

4.6 Verzugszinsen sind grundsätzlich nicht zu stunden oder
zu erlassen.

4.7 Der Finänzminister kann zulassen, daß für bestimmte
Bereiche bestehende Sonderregelungen weiter
angewendet oder neue Sonderregelungen getroffen
werden.

5 Sicherung von Ansprüchen
Zur Sicherung von Ansprüchen sind, wenn es üblich
oder zur Vermeidung von Nachteilen notwendig oder
zweckmäßig ist, Sicherheiten, Vorauszahlungen oder
Vertragsstrafen zu vereinbaren. Als Sicherheitslei-
srungen kommen die in Nr. 1.51 zu § 59 genannten
Sicherheiten in Betracht. Im übrigen ist von der
Möglichkeit der Aufrechnung oder von Zurückbehal-
tungsrechten Gebrauch zu machen.

5 Haushaltsüberwachungsliste für angeordnete Ein-
nahmen (HÜL-E)

6.1 Für angeordnete Einnahmen ist nach Titeln getrennt
eine Haushaltsüberwachungsliste (HUL-E) zu führen,
deren Mindestangaben in dem beigefügten Muster 2
enthalten sind. Der zuständige Minister kann im Einver-
nehmen mit dem Finänzminister zulassen, daß für be-
stimmte Einnahmen von der Führung der HÜL-E
abgesehen wird, soweit dies nach der Natur der Ein-
nahmen möglich ist; die zuständige Kasse und Zahlstel-
le sind zu unterrichten.

6.2 Den Bediensteten der Kassen und Zahlstellen darf die
Führung dßr HUL-E nicht übertragen werden. Aus-
nahmen bedürfen der Einwilligung des zuständigen
Ministers und des Finanzministers

7 Haushaltsüberwachungsliste für Ausgaben (HÜL-A)
7.1 Für Ausgaben ist nach Titeln getrennt eine

Haushaltsüberwachungsliste (HÜL-A) zu führen, deren
Mindestangaben in dem beigefügten Muster 3 enthalten
sind. Sind in den Erläuterungen des Haushaltsplanes
ausnahmsweise verbindliche Unterteile gebildet (§ 17
Abs. l Satz 2), so ist die HÜL-A entsprechend dieser
Gliederung zu führen. Im'übrigen kann sie in Unterteile
aufgegliedert werden, soweit das im Einzelfall zweck-
mäßig erscheint.

7 2 Für auf Rechtsvorschriften oder Tarifvertrag beru-
hende Personalausgaben (Hauptgruppe 4) braucht die
HÜL-A nicht geführt zu werden, wenn ein einfacher
Nachweis über noch verfügbare Haushaltsmittel er-
bracht wird. Für Beihilfen nach der Beihilfenverord-
nung wird auf den einfachen Nachweis verzichtet In
den Fällen der Nr. 1.4 hat das Landesamt für Besol-
dung und Versorgung einen einfachen Nachweis über
Einnahmen und Ausgaben in haushaltsmäßiger Ord-
nung zu führen. Der zuständige Minister kann im Ein-
vernehmen mit dem Finanzminister zulassen, daß
auch für bestimmte andere Ausgaben von der Füh-
rung der HÜL-A abgesehen wird, soweit dies nach der
Natur der Ausgaben möglich ist; die zuständige Kasse
und Zahlstelle sind zu unterrichten.

7.3 In die HÜL-A sind jeweils gesondert einzutragen

7.31 die Festlegungen (Aufträge, Zuwendungsbescheide CO1
usw.) zu Lasten der Ausgaben des laufenden Haushalts- Ow l
Jahres und

7.32 die Abwicklung der Festlegungen durch Leistung der
Ausgaben (Erteilung der Zahlungsanordnung).

7.4 Bei Ausgaben für laufende Geschäfte (Nr. 4.1 zu $ 38)
kann der Beauftragte für den Haushalt zulassen, daß von
der Eintragung der Festlegung nach Nr. 7.31 abgesehen
wird, wenn anderweitig gewährleistet ist, daß die
zugeteilten Ausgabemittel nicht überschritten werden.

7.5 Fällt eine Festlegung ganz oder teilweise weg (z. B.
durch Leistung der Ausgabe, Rücktritt vom Vertrage), so
ist diese durch Roteintragung auszugleichen. Verschiebt
sich der Zeitpunkt der Leistung der Ausgabe in ein
späteres Haushaltsjahr, so ist die Festlegung in der
HÜL-VE (Nr. 8) des laufenden Haushaltsjahres oder in
der HÜL-A des folgenden Haushaltsjahres nach-
zuweisen.

7.6 In die HÜL-A sind auch Abschlagsauszahlungen einzu-
tragen; sie sind in der Vermerkspalte besonders zu
kennzeichnen. Werden Abschlagsauszahlungen abge-
wickelt, so ist der Betrag der Schlußzahlung unter Hin-
weis auf die Eintragung der Abschlagsauszahlung ein-
zutragen. Nr. 7.5 ist dabei zu beachten.

7.7 Nach dem Ende eines Haushaltsjahres sind in die
HÜL-A für das abgelaufene Haushaltsjahr nur noch

. Beträge aufzunehmen, die in der Rechnung für das
abgelaufene Haushaltsjahr nachzuweisen sind. Beträge,
die in die HÜL-A für das abgelaufene Haushaltsjahr
aufgenommen sind, aber erst nach Abschluß der Bücher
ausgezahlt werden und somit in der Rechnung des
laufenden Haushaltsjahres nachgewiesen werden, sind
in der HÜL-A für das abgelaufene Haushaltsjahr wieder
abzusetzen und in die HÜL-A für (das laufende Haus-
haltsjahr einzutragen (vgl. Nr. 4.6 und Nr. 4.7 zu § 70).

7.8 Die HÜL-A ist monatlich aufzurechnen. Dabei ist gleich-
zeitig der Abschnitt B des Musters 3 auszufüllen, insbe-
sondere ist der noch verfügbare Betrag festzustellen.

7.9 Für die Führung der HÜL-A durch Bedienstete der Kas-
sen und Zahlstellen gilt Nr. 6.2 entsprechend.

8 Haushaltsüberwachungsliste für Verpflichtungser-
mächtigungen (HÜL-VE)

8.1 Dienststellen, denen Verpflichtungsennächtigungen zur
Bewirtschaftung zugeteilt sind, haben nach Titeln ge-
trennt eine Haushaltsüberwachungsliste für Verpflich-
tungsennächtigungen (HÜL-VE) zu führen, deren Min-
destangaben in dem beigefügten Muster 4 enthalten
sind. Nr. 7.1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.

8.2 Ändert sich der Betrag einer in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigung, so ist der Unterschiedsbe-
trag unter Hinweis auf die Eintragung der Verpflichtung
auszugleichen. Verschiebt sich bei einer in Anspruch
genommenen Verpflichtungsermächtigung der Zeit-
punkt, zu dem voraussichtlich der Betrag kassenwirk-
sam wird, in ein anderes Haushaltsjahr, so ist die Ände-
rung in die HÜL-VE einzutragen. Bei Verschiebung des
Zeitpunktes in das laufende Haushaltsjahr ist die1 ent-
sprechende Ausgabe in der HÜL-A nachzuweisen. Die
HÜL-VE ist entsprechend auszugleichen.

8.3 Die HÜL-VE ist monatlich aufzurechnen. Dabei ist
gleichzeitig der Abschnitt B des Musters 4 auszufüllen,
insbesondere ist durch Kontrolle gegenüber dem Ab-
schnitt A der noch verfügbare Rahmen an Verpflich-
tungsermächtigungen festzustellen.

8.4 Am Ende eines Haushaltsjahres nicht in Anspruch ge-
nommene Verpflichtungsermächtigungen verfallen (vgl.
Nr. 3 zu $ 19); auf die Sonderregelung in $ 45 Abs. l Satz
2 und in den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften
wird hingewiesen.

9 Konjunkrurpolitisches Schnellmeldevenahren
Für konjunkturpolitisch bedeutsame Festlegungen und
Verpflichtungen kann der Finanzminister ein Schnell-
meldeverfahren anordnen.
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1° Übertragung der Bewirtschaftungsbefugnis auf
. Landesdienststellen, auf Gemeinden und Ge-

meindeverbände und auf andere Stellen
10.1 Werden Bundesmittel zur selbständigen Be-

wirtschaftung auf Landesdienststellen verteilt,
so sind bei der Bewirtschaftung der Haushalts-
mittel die hausha'.tsrechtlichen Vorschriften
des Landes anzuwenden. Dies gilt nicht für
- den haushaltsmäßigen Nachweis der Einnah-

men und Ausgaben (§ 35 BHO),
- die Betriebsmittelbewirtschaftung (§ 43

BHO),
- die Vermögensbuchführung (§ 73 BHO).
Ferner sind für Kassenanordnungen an die
Bundeskassen die Vordrucke des Bundes zu
verwenden.

10.2 Werden Bundes- oder Landesmittel zur selb-
ständigen Bewirtschaftung auf Gemeinden
(GV) verteilt, so sind bei der Bewirtschaftung
der Haushaltsmittel die haushaltsrechtlichen
Vorschriften der Gemeinden (GV) anzuwenden.
Dies gilt nicht für
- den haushaltsmäßigen Nachweis der Einnah-

men und Ausgaben (§ 35 BHO/LHO),
- über- und außerplanmäßige Ausgaben (§ 37

BHO/LHO),
- Verpflicbcungsermächtigungen (§ 38 BHO/

LHO).
- die Bcuriebsmittelbewirtschaftung (§ 43

BHO/LHO),
- die Bevvirtschaftung'von Zuwendungen (§ 44

.BHO/LHO),
- die Änderung von Verträgen, für Vergleiche

und für die Veränderung von Ansprüchen (§§
58. 59 BHO/LHO),

- die Vermögensbuchführung (§ 73 BHO).
. Ferner sind für Kassenanordnungen an die

Bundes-/Landeskassen die vorgeschriebenen
Vordrucke zu verwenden.

10.3 Werden Landesmittel zur selbständigen Be-
wirtschaftung auf andere Stellen verteilt, so
sind bei der Bewirtschaftung der Haushalts-
mittel die haushaitsrechtlichen Vorschriften
des Landes anzuwenden.
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Muster l zu Nr. 2.23 zu § 34 CO1

Unterschriftsmitteilung

Zur Unterzeichnung von Kassehanordnungen ist befugt:

Name:

Amtsbezeichnung:

Dienststelle:
(anordnende Stelle)

Unterschriftsprobe:

Soweit Zahlungsanordnungen im baren Zahlungsverkehr von einer Zahlstelle ausgeführt werden:

Die Zahlstelle .................................................................................................... hat ebenfalls eine Unterschriftsmitteilung erhalten.

. , den.

(Dienststelle)

(Dienstsiegel)

(Unterschrift)An die

(Kasse)

(Ort)
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Muster 2 zu Nr. 6.1 zu § 34

(Dienststelle)

Haushaltsüberwachungsliste für angeordnete Einnahmen (HÜL-E)
-Haushaltsjahr 19 ........... •

Kapitel:.............................. Titel:. Zweckbestimmung: .....

(Kurzfassung)

Lfd.
Nr.

1

Tag der
Kassenanordnung .

2

Grund der Eintragung
(z. B. Zahlungspflichtiger, Zahlungsgrund)

3

Betrag
DM

4

Vermerke
(z. B. Geschäftszeichen)

5

'

Anleitungen:
1. Die HÜL-E kann in Buch- oder Loseblattform (Kartei) geführt werden.
2. Daueranordnungen sind in den Folgejahren ohne laufende Nummer einzutragen.
3. Kassenanordnungen, die die Änderung des Haushaltsjahres, der Buchungsstelle und des Betrages beinhalten, sind mit einer

laufenden Nummer einzutragen.
4. Trägt die Kassenordnung ein Geschäftszeichen, so ist es in Spalte 5 zu vermerken.
5. Absetzungen sind grundsätzlich in rot vorzunehmen.
6. Im übrigen ist bei der Führung der HÜL-E die Nr. 6 zu § 34 LHO zu beachten.



122. Ergänzung - SMBl. NW. - (Stand 16. 12. 1977 = MBl. NW. Nr. 130 einschl.) 21.7.72(15)

Muster 3 zu Nr. 7.1 zu § 34 CQ1
(Blatt 1) - V«J l

(Dienststelle)

Haushaltsüberwachungsliste für Ausgaben (HÜL-A)
- Haushaltsjahr 19 .......... -

Kapitel:.............................. Titel:. Zweckbestimmung:

(Kurzfassung)

A) Zugeteilte/zurückgezogene (rot) Ausgabemittel
Lt. einem Teü

" lt.
des

1

des Hpl., lt. Kassena
besondere Verfügun

vom

2

nschlag bzw.
g

Geschäftsz.

3

Zugeteüte/zurückge
im einzelnen

DM

4

zogene (rot) Ausgabemittel
insgesamt

DM

5

Vermerke

6

B) Festlegungen und Zahlungen:
Monatliche Zusammenstellung

Stand bis zum
Ende des Monats

1 '

Januar .

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Veri
dui

Festlegungen
DM

2

ügt
ch

Auszahlungen
DM

3

insgesamt

DM

4

Noch verfügbarer Betrag
(Spalte 5 des Abschnitts A

abzüglich
Spalte 4 des Abschnitts B)

5

Vermerke

6



21.7.72(15) 122. Ergänzung - SMBl. NW. - (Stand 16. 12. 1977 = MBl. NW. Nr. 130 einschl.)

631 Muster 3 zu Nr. 7.1 zu § 34
(Blatt 2)

C) Festlegungen und Zahlungen Im einzelnen:

Lfd.
Nr.

1

Tag der
Festlegung

bzw. der
Kassenanordnung

2

'

Grund der Eintragung
(z. B. Empfänger, Zahlungsgrund)

3

Festgelegter
Betrag

- DM

4

Angeordneter
Betrag

DM

5

Vermerke
(z. B. Geschäftszeichen)

6

Anleitungen: 1
1. Die HÜL-A kann in Buch- oder Loseblattform (Kartei) geführt werden.
2.' Aufgrund von Deckungsvermerken zugeflossene oder abgeflossene Ausgabemittel sind im Abschnitt A) zu vermerken.
3. Als Festlegungen (Aufträge, Zuwendungsbescheide usw.) sind nur solche Beträge einzutragen, für die Ausgabemittel des

laufenden Haushaltsjahres zugeteilt sind (vgl. Nr. 7.31 zu § 34 LHO). Festlegungen auf Grund zugeteilter Verpflichtungser-
mächtigungen sind in die HÜL-VE einzutragen (Muster 4 zu § 34 LHO).

4. Die in den Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen zu Lasten von Verpflichtungsermächtigungen, die voraussichtlich im
laufenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden, sind nach Überprüfung der Kassenwirksamkeit zu Beginn des Haushalts-
jahres in Abschnitt C) als Festlegungen ohne laufende Nummer einzutragen.

5. In Spalte 5 (Abschnitt C) sind alle Beträge auf Grund von Zahlungsanordnungen - einschließlich'der Anordnungen über
Abschlagsauszahlungen und der Daueranordnungen mit dem Jahresbetrag - einzutragen.

6. Soweit die Eintragungen nach den im Haushaltsplan gebildeten Unterteilen aufgegliedert werden (Nr. 7.1 Sätze 2 und 3 zu
§ 34 LHO), bezieht sich die Aufteilung nur auf den Abschnitt C).

7. Trägt die Festlegung oder Zahlungsanordnung ein Geschäftszeichen, so ist es in Spalte 6 (Abschnitt C) anzugeben. Ferner
sind in der Spalte 6 gegenseitige Hinweise bei der Abwicklung einer Festlegung durch Leistung der Ausgabe und bei der
Abwicklung von Abschlagsauszahlungen zu vermerken (vgl. Nr. 7.6 zu § 34 LHO).

8. Absetzungen sind grundsätzlich in rot einzutragen.
9. Im übrigen ist bei der Führung der HÜL-A die Nr. 7 zu § 34 LHO zu beachten.



122. Ergänzung - SMBl.'NW. - (Stand 16. 12. 1977 = MBl. NW. Nr. 130 einschl.) 21.7.72(16)

Muster 4 zu Nr. 8.1 zu § 34 O*)1
(Blatt l) 00l

(Dienststelle)

Haushaltsüberwachungsliste für Verpflichtungsermächtigungen (HÜL-VE)
- Haushaltsjahr 19 .......... -

Kapitel:.............................. Titel:. Zweckbestimmung:

(Kurzfassung)

A) Zugeteilte/zurückgezogene (rot) Verpflichtungsennächtigungen
Lt
lt.
lt.

des

1

einem Teil d
Kassenanschl
Desondere Ve

vom

2

es Hpl.,
ag bzw.
rfügung

Geschz.

3

Gesamtbetrag

DM

4

19..........
DM

5

Der Gesamtbetrag lt. Spalte 4
wird voraussichtlich kassenwirksam

19 .... ... . 19 .. . . ' 19 ..
DM

6

DM

7

DM

8

Folgejahre
DM

9

B) Zusammenfassung der Inanspruchnahmen:
Monatliche Zusammenstellung

Stand bis zum Ende
des Monats

1

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Gesamtbetrag

DM

2

Der Gesamtbetrag lt. Spalte 2 wird voraussichtlich kassenwi

19 19 19 1Q
DM

3

DM

4

DM

5

DM

6

rksam

Folgejahre
DM

7

Anleitungen:
1. Die HÜL-VE kann in Buch- oder Loseblattform (Kartei) geführt werden.
2. Als Inanspruchnahmen nach Abschnitt C) sind solche Verpflichtungen (Aufträge, Zuwendungsbescheide usw.) einzutragen,

welche zu Lasten der zugeteilten Verpflichtungsennächtigungen eingegangen werden.
3. Soweit die Eintragungen nach den im Haushaltsplan gebildeten Unterteilen aufgegliedert werden (Nr. 8.1 Satz 3 zu § 34

LHO), bezieht sich die Aufteilung nur auf den Abschnitt C). '
4. Die Verpflichtungen sind so genau wie möglich auf die einzelnen Haushaltsjahre, in denen sie voraussichtlich kassenwirk-

sam werden, aufzuteilen.
5. Die Aufteilung der zugeteilten Verpflichtungsermächtigungen auf die Jahre der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit ist

verbindlich, soweit nichts anderes angeordnet ist.
6. Trägt die Verpflichtung ein Geschäftszeichen, so ist es in der Spalte 10 (Abschnitt C) zu vermerken.
7. Absetzungen sind grundsätzlich in rot vorzunehmen.
8. Im übrigen ist bei der Führung der HÜL-VE die Nr. 8 zu § 34 LHO zu beachten.
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Muster 4 zu Nr. 8.1 zu § 34
(Blatt 2)

rO
i-*
~J

C) Inanspruchnahmen Im einzelnen:

Lfd.
Nr.

1

Datum der
Verpflichtung

2

Grund der Verpflichtung
(z. B. Empfänger, Gegenstand)

3

•

Gesamtbetrag

DM

4

/

19
DM

5

Der Gesamtbetrag lt. Spalte 4
würd voraussichtlich kassenwirksam
19 19 19

DM

6

DM

7

DM

8

Folgejahre
DM

9

Vermerke
(z. B. Geschäftszeichen)

10

- •

0>

M
<3tu:
N

3m

S
00

ig.

W



249. Ergänzung - SMBl. NRW. - (Stand 15. 7. 2000 = MBl. NRW. Nr. 41 einschl.) 21.7.72(17)

Zu 135
l Grundsatz

Bei der Buchung von Einnahmen und Ausgaben dürfen
weder Ausgaben von Einnahmen abgezogen, noch Ein-
nahmen auf Ausgaben angerechnet werden (vgl. Nr. l
zu } 15). Außerdem sind Einnahmen und Ausgaben
getrennt voneinander nachzuweisen.

Aufnahmen
Absetzungen (Ausnahmen vom Bruttonachweis) dürfen
- soweit in Nr. 3 nicht geregelt - nur vorgenommen
werden, wenn sich die Absetzung zwangsläufig aus
einer Nettoveranschlagung im Haushaltsplan ergibt. In
den Fällen der Nr. 2.2 zu $,15 ist eine Absetzung der
erstatteten.Beträge von der Ausgabe auch dann zuläsr
sig, wenn die Rückeinnahmen nicht veranschlagt wur-
den, weil sie im Zeitpunkt der Aufstellung des Haus-
haltsplans nicht vorhergesehen worden sind. Auch
nach Abschluß der Bücher (} 76 Abs. 2) sind Absetzun-
gen in den Fällen der Nr. 2.2 zu § 15 zulässig, sofern im
Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres'ein ent-
sprechender Ausgabetitel vorhanden ist.

1 3 Absetzung zuviel erhobener Einnahmen oder zuviel
geleisteter Ausgaben

(
3.1 . Wird festgestellt, daß Einnahmen oder Ausgaben im

laufenden Haushaltsjahr zuviel erhoben oder geleistet
worden sind und können die hierdurch notwendig wer-
denden Ausgleiche noch vor dem Abschluß der Bücher
vorgenommen werden, so sind die zuviel vereinnahm-
ten Betrage bei der Erstattung von den entsprechenden
Einnahmetiteln und die zuviel verausgabten Beträge-
bei der Rückzahlung von den entsprechenden Ausga-
betiteln abzusetzen (} 35 Abs. l Satz 2); wurden die

. zuviel erhobenen Einnahmen bei einem Ausgabetitel
oder die zuviel geleisteten Ausgaben bei einem Ein-
nahmetitel gebucht, so sind die Ausgleiche bei den
betreffenden Ausgabe- oder Einnahmetiteln vorzu-
nehmen.

3.2 Auch nach Abschluß der Bücher für das Haushalts-
jahr, in dem die Einnahmen erhoben oder die Aus-
gaben geleistet wurden, sind, sofern auch im Haus-
haltsplan des laufenden Haushaltsjahres ein ent-
sprechender Titel eingerichtet ist oder - bei über-
tragbaren Ausgaben - Ausgabereste übertragen

t sind, abzusetzen...
3.21 bei den Einnahmen

k 3.211 zurückzuzahlende Steuern und iteuerähnlicbe Abga-
* ben (Hauptgruppe 0 des GPL), Gebühren und sonstige

Entgelte (Gruppe 111 des GP1.) sowie Geldstrafen und
Geldbußen - einschließlich der damit zusammenhän-
genden Gerichts- und Verwaltungskosten - (Gruppe
112de«GPl.),

3.212 Betrage,.die zusammen mit Verwaltungseinnahmen
der Gruppen 111 und 112 des Gruppierungsplans (GP1.)
erhoben werden, dem Land nicht zustehen und deshalb
an den Berechtigten weiterzuleiten sind,

3.213 zurückzuzahlende Miet- und Pachteinnahmen sowie
Diensrwohnungsvergütungen (Gruppe 124 des GP1.),

3.214 Rückzahlungen von Zuweisungen und Erstattungen
(Obergruppen 21, 23, 24, 25, 28 und 33 des GPl.Jj

3.22 • bei den Ausgaben
. vom Empfänger zurückgezahlte Personalausga-

ben (Hauptgruppe 4 des GPL).

3.3 In den Fällen, in denen eine Absetzung nach den
Nm. 2 und 3.2 nach Abschluß der Bücher nicht
zulässig ist, ist wie folgt zu verfahren:

3.31 Zuviel erhobene und daher zurückzuzahlende Ein-
nahmen sind, falls nicht ausnahmsweise ein beson-
derer Ausgabetitel hierfür vorgesehen ist, bei ei-
nem Titel der Gruppe 546 des GR1 außerplanmäßig
nachzuweisen. Die außerplanmäßige Ausgabe be-
darf der Einwilligung des Finanzministers gemäß
$ 37 Abs. 1.

3.32 Zuviel geleistete und daher an das Land zurückge-
zahlte Ausgaben sind, falls nicht ausnahmsweise
ein besonderer Einnahmetitel hierfür vorgesehen
ist, bei Titel 1191 (Vermischte Einnahmen) nach-
zuweisen. Fehlt dieser Titel, ist er außerplanmäßig
einzurichten.

4 Titelverwechslungen
4.1 Ist eine Einnahme oder Ausgabe bei einer uiirichti -

gen Haushaltsstelle (Titel oder Kapitel) gebucht
worden, so liegt eine Titelverwechslung vor.

4.2 . Titelverwechslungen sind, solange die Bücher für
das Haushaltsjahr hoch nicht abgeschlossen sind,
durch Umbuchung zu berichtigen.

4.3 Nach Abschluß der Bücher ist eine Berichtigung
(ein Ausgleich) nur herbeizuführen, wenn die in-
folge der Verwechslung verursachte Begünstigung
oder Benachteiligung bei wenigstens einem über-
tragbaren und im Zeitpunkt des Ausgleichs noch
nicht abgeschlossenen Titel eingetreten ist Ver-
wechslungen, an denen lediglich jährlich abschlie-
ßende (nicht übertragbare) oder abgeschlossene
(nicht mehr im Haushaltsplan enthaltene übertrag-
bare und wegen nicht übertragener Haushartsreste
auch nicht mehr fortgehende)' Titel beteiligt sind,

'sind nicht auszugleichen.
4.31 Von einem Ausgleich soll abgesehen werden,

wenn die Verwechslung im Einzeltall oder die
Summe mehrerer gleichartiger Verwechslungen
den Betrag von 1000 DM nicht übersteigt und nicht,
wichtige Grunde den Ausgleich erfordern.

4.32 Von eiriem Ausgleich von Titelverwechslungen
zwischen übertragbaren und untereinander gegen-
seitig deckungsfähigen Titeln kann abgesehen
werden, wenn nicht wichtige Gründe den Aus-
gleich erfordern..

4.4 Die Verwechslungen sind wie folgt zu berichtigen:
4.41 Berührt eine Titelverwechslung nur noch nicht ab-

geschlossene ausgleichstähige Titel, so ist der aus-
zugleichende Betrag bei dem begünstigten Titel zu
verausgaben und bei dem benachteiligten Titel zu
vereinnahmen. Entsteht bei dem begünstigten Ti-
tel durch die Umbuchung eine Mehrausgabe (§ 37
.Abs. 6), so bedarf sie nicht der Einwilligung des
Finanzmirüsters. Sie ist ihm jedoch unter Darle-
gung des Sachverhalts anzuzeigen.

4.42 . Ist einer der beteiligten Titel nicht ausgleichsfähig
(nicht übertragbar oder bereits abgeschlossen), so
ist die Gegenbuchung zum ausgleichsfähigen Titel
außerplanmäßig bei Titel 119 58 (Einnahmen aus
Anlaß von Titelverwechslungen) oder Titel 546 58
(Ausgaben aus Anlaß von Titelverwechslungen)
vorzunehmen. Hierzu bedarf es weder der Einwilli-
gung des Finanzministers gemäß § 37 Abs! l noch
einer Anzeige.

Buchungen für denselben Zweck
Aus verschiedenen Titeln dürfen Ausgaben für .densel-
ben Zweck nur geleistet werden, wenn aus der Zweck-
bestimmung oder aus den Erläuterungen des Haus-
haltsplans hervorgeht, daß die für denselben Zweck
bestimmten Ausgaben bewußt bei mehreren Titeln ver-
anschlagt worden sind.

631



21.7,72(17) 199.Ergänzung-SMBl.NW.-(Stand 15.10.1990 = MBl.NW.Nr.73einschl.)

631 Zu §37
l Ober- oder außerplanmäßige Ausgaben
1.1 Überplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, bei denen

der für die Zweckbestimmung im Haushaltsplan vorgese-
hene Ansatz unter Berücksichtigung der Ausgabereste,
der Vorgriffe und der zur Verstärkung verwendeten dek-
kungsf anigen Ausgaben sowie der dem Ansatz zugeflos-
senen zweckgebundenen Mehreinnahmen überschritten
wird. Als Ansatz gilt auch ein Leertitel.

1.2 Außerplanmäßige Ausgaben sind Ausgaben, für die der
Haushaltsplan keine Zweckbestimmung und keinen An-
satz enthält und für die auch keine Ausgabereste gebildet
worden sind.

1.3 Zur Vorbereitung der Entscheidung nach § 37 Abs. 2 hat.
der Antrag auf Einwilligung (vorherige Zustimmung) in
eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe grundsätzlich
einen Vorschlag zur-Einsparung bei verwandten Ausga-
ben desselben Einzelplans zu enthalten. Minderausgaben
bei den Hauptgruppen 4 (Personalausgaben) und 5 (Säch-
liche Verwaltungsausgaben) des GP1 scheiden zur Dek-
kung bei den Hauptgruppen 6 bis 9 des GP1 aus. Die
Heranziehung von zusätzlichen Einnahmen zur Deckung
von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben ist nur zu-

. lässig, wenn zwischen den Mehreinnahmen und den
über- oder außerplanmäßigen Ausgaben ein ursächlicher
Zusammenhang besteht.

1.4 Der Antrag auf Einwilligung in eine über- oder außer-
planmäßige Ausgabe hat die in dem beigefügten Muster
aufgeführten Mindestangaben zu enthalten.

1.5 Der Fmanzminister kann die Einwilligung in über- oder
außerplanmäßige Ausgaben in begründeten Fällen allge-
mein erteilen.

1.6 Zu den Ausgaben im Sinne des § 37 Abs. 5, die nicht
überschritten werden dürfen, gehören die Verfügungs-
mittel (Dispositionsfonds). • . '

. 1.7 Wegen der über- oder außerplanmäßigen Ausgaben im
Zusammenhang mit zweckgebundenen Einnahmen vgl.
Nr. 3 zu §8.

2 Vorgriffe
2.1 Vorgriffe.sind überplanmäßige Ausgaben (Nr. 1.1)

bei übertragbaren Bewilligungen; sie sind auf die
nächstjährige Bewilligung für den gleichen Zweck
anzurechnen (§ 37 Abs. 6). Außerplanmäßige Aus-
gaben dürfen nicht als Vorgriffe behandelt werden.

2.2 Der Antrag auf Einwilligung in einen Vorgriff. muß
grundsätzlich einen Vorschlag über seine kassenmäßige
Deckung enthalten.

3 •Endgültige Entscheidung
Die Entscheidung über über- oder außerplanmäßige Aus-
gaben trifft der Finänzminister endgültig (§ 116 Satz 1).



231. Ergänzung -^SMBl. NW. - (Stand 1. 4. 1996 = MBl. NW. Nr. 18 einschl.) 21.7.72(18)

Muster zu Nr. 1.4 zu § 37 LHO 631
(Dienststelle)

Antrag . . ^
auf Einwilligung in eine über-/außerplanmäßige Ausgabe1)

im Haushaltsjahr 19 ........

Kapi te l : . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titel: . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . ' , . . : . . . , . . . . . . . . . . . . .
Zweckbestimmung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übertragbar/nicht übertragbar1) . .

Haushaltsansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM
+ gebildeter Ausgaberest/-Vorgriff aus dem abgelaufenen Haushaltsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM

Gesamtsoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM
+ Verstärkung durch Deckungsfähigkeit zu Lasten von Kapitel . . . . . . . . . Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM
+ Verstärkung durch Mehreinnahmen lt. Verstärkungsvermerk

bei Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM
+ Bereits erteilte Einwilligung in über r/außerplanmäßige1) Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . DM

Ausgabeermächtigung für 19 __ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM

Davon ab lt. HÜL-A
Bis zum Tag der Antragstellung
- zur Zahlung angeordnet ' . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . DM
- über den zur Zahlung angeordneten Betrag hinaus festgelegt und nicht ins Folgejahr

verschiebbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM

Noch verfügbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM

Beantragte - weitere - über-/außerplanmäßige Ausgabe1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DM
Ausgleich durch Einsparung bei Kapitel .................... Titel ...................: .................... DM

Kurze Begründung für die Mitteilung des Finanzministeriums an den Landtag (§ 37 Abs. 4 LHO) und die
Haushaltsrechnung (kurze erschöpfende Angaben über das unvorhergesehene und unabweisbare Bedürfnis):

Eingehende Begründung für die Einwilligung des Finanzministeriums unter Darlegung des Sachverhalts, aus dem sich
der unvorhergesehene Mehrbedarf sowie die sachliche und.zeitliche Unabweisbarkeit der Ausgaben im laufenden
Haushaltsjahr ergeben (ggfs. besonderes Blatt verwenden oder in einem zusätzlichen Antragsschreiben darlegen):

l) Nichtzutreffendes streichen



21.7.72(18) 199.Ergänzung-SMBl.NW.-(Standl5.10.1990 = MB1.NW. Nr. 73 einschl.)

631 Zu } 38
l über- und auBerplanmäBIge Verpfllditungserniäditl-

gungen
1.1 Der Antrag auf Einwilligung in eine über- oder außer-

planmäßige Verpflichtungsermächtigung ist rechtzei-
tig vor Übernahme der Verpflichtung einzureichen.
Der Antrag hat die in dem beigefügten Muster aufge-
führten Mindestangaben zu enthalten. (Vgl. Muster
Anlage 1)

1.2 In Höhe über- oder außerplanmäßiger Verpflich-
tungsermächtigungen sollen andere Verpflichtungs-
ermächtigungen innerhalb desselben Einzelplans nicht
in Anspruch genommen werden.

2 Einwilligung des Finanzministers (Abs. 2)

2.1 Eine erhebliche Abweichung im Sinne des § 38
Abs. 2 Satz l Nr. l liegt vor, wenn ein Jahresbe-
trag einer . Verpflichtungsermächtigung um
mehr als 5 v. H. überschritten wird. Eine Über-
schreitung im Sinne des Satzes l liegt auch
dann vor, wenn der Überschreitung in einem
Jahr eine Unterschreitung in einem anderen
Jahr gegenübersteht Eine Überschreitung des
Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächti-
gung fällt nicht unter § 38 Abs. 2 Satz l Nr. l,
sondern unter § 38 Abs. l Satz 2.

22 Bei der Überschreitung eines Jahresbetrages
einer Verpflichtungsermächtigung von mehr
als 5 v. H. bis 10 v. H. ist dem Finanzminister ei-
ne gleichwertige Einsparung für dasselbe
Haushaltsjahr vorzuschlagen.

2.3 Bei der Überschreitung eines Jahresbetrages
einer Verpflichtungsermächtigung um mehr als
1.0 v. H. ist dem Finanzminister für die Ent-
scheidung über seine Einwilligung zusätzlich zu
einem gleichwertigen Einsparungsvorschlag
für dasselbe Haushaltsjahr eine Begründung
für die Notwendigkeit der Überschreitung zu
übersenden.

2.4 In den Fällen des § 38 Abs. 2 Satz l Nr. 2 ist dem
Finänzminister für die Entscheidung über seine
Einwilligung eine Begründung für die für er-
forderlich gehaltenen Jahresbeträge zu über-
senden.

3 MaBoabmen von grundsätzlicher oder erheblicher
finanzieller Bedeutung

3.1 Maßnahmen sind von grundsätzlicher Bedeutung,
wenn sie eine über den Einzelfall hinausgehende
Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft oder die
Haushaltsentwicklung haben können.

3.2 Maßnahmen sind von erheblicher finanzieller Bedeu-
tung, wenn sie innerhalb des Kapitels einen maß-
geblichen Anteil an den ' veranschlagten Verpflich-
tungse'rmächtigungen oder an den Ausgaben für die
Jahre haben, in denen die Verpflichtungen fällig
werden sollen; dies gilt nicht, soweit die Verpflich-
tungsermächtigungen je Titel den Betrag von

150000 DM nicht übersteigen. Der Finanzminister
-kann für die Fälle des Halbsatzes l im Benehmen
mit der für den Einzelplan zuständigen Stelle Wert-
grenzen festsetzen,

3.3 Zu den Verhandlungen nach § 38 Abs. 3 zählen auch
Vorverhandlungen. Der Finanzminister ist so umfas-
send zu unterriditen, daß er. die finanziellen Auswir-
kungen des Vorhabens beurtei len kann.

4 Verpflichtungen für laufende Geschäfte
4.1 Die Ausnahmeregelung des § 38 Abs. 4 Satz l ist

eng auszulegen. Sie gilt lediglich für solche Ge-
schäfte, die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkeh-
ren und sich auf die Verwaltungsausgaben der -fol-
genden Obergruppen und Gruppen des Gruppie-
rungsplans beziehen:
44 — Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
45 — Persönalbezogene Sachausgaben
51 Sächliche Verwaltungsausgaben — jedoch nur
bis bis zu den in den Zuordnungsrichtlinien zum
54 Gruppierungsplan festgelegten Wertgrenzen

oder unter den nachstehend bezeichneten Vor-
aussetzungen
518 —.Mie ten und Pachten, wenn
1. der Miet-oder Pachtvertrag im Rah-

men der üblichen Tätigkeit' der
Dienststelle abgeschlossen wird.

2. die Jahresmiete oder -pacht im Ein-
zelfäll nicht mehr als 40000 DM be-
trägt und

3. der Miet- oder Pachtvertrag nicht
länger als fünf Jahre unkündbar ist

519 — Unterhaltung der Grundstücke und bau-
. liehen Anlagen

— bis zu einem Betrag von 20 000 DM im
Einzelfall —

521 — Unterhaltung des sonstigen unbeweg-
lichen Vermögens
— bis zu einem Betrag von 20000 DM im
Einzelfall —

In begründeten Fällen kann der Finanzminister
bei den Wertgrenzen der Gruppen 518, 519'
und 521 sowie hinsichtlich der Unkündbar-
.keitsklausel bei der Gruppe 518 weitere Aus-
nahmen zulassen.
Kauf-, Miet-, Mietkauf- oder Leasingverträge (vgl. Nr.
1.6 zu § 7) können nur in den Fällen als Verpflichtun-
gen für laufende Geschäfte behandelt und demzufolge
ohne das Erfordernis einer Verpflichtungsermächti-
gung vorgenommen werden, in denen der Tatbestand
der Nr. 4.1 erfüllt wird. Leasing-Verträge im Sinne die-
ser Vorschrift sind Verträge über die entgeltliche Ge-
brauchsüberlassung einer Sache oder Sachgesamt-
heit, wenn der Leasing-Nehmer die Gefahr des Unter-
gangs oder der Beschädigung der Sache trägt und der
Leasing-Geber von der Haftung für ihre Instandhal-
tung freigestellt ist oder wenn dem Leasing-Nehmer
eine Kaufoption eingeräumt ist.

4.2


